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Reges Baugeschehen auf städtischen Baustellen 
zusätzlich zum Breitbandausbau

Michael-Meurer-Straße/Kurze
Straße wieder freigegeben

Heinrich-Heine-Straße 
kurz vor Fertigstellung

neuer Parkplatz im
Sportforum fertiggestellt

beim Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses Cunnersdorf
warten wir auf den Holzaufbau



Der Zeitraum, im LaSuV überhaupt
Dinge zu bewegen, liegt in der Regel
bei mehreren Jahrzehnten. Trotzdem
suche ich regelmäßig Kontakt, um
wenigstens wichtige Dinge immer
wieder zur Sprache zu bringen. Die
beiden vorgenannten Radwege
wurden schon mit der Eingemeindung
von Falkenau und Gersdorf nach Haini-
chen ins Gespräch gebracht. Diese
liegt mittlerweile über 28 Jahre zurück.
Als ich Anfang Mai wieder mal in der
Behörde vorbeischaute, habe ich erfahren, dass es weder für die Sanie-
rung der Nossener Straße zwischen Pflaumenallee und dem Ortsaus-
gang Hainichen einen konkreten Zeitplan gibt, noch für die Beseiti-
gung der Engstelle an der S201 in Bockendorf. Dies ist bitter, da es
sich in beiden Fällen um Baumaßnahmen handelt, die dringend
gemacht werden müssen und schon seit längerer Zeit auf unserer
Wunschliste stehen. Bei der Baustelle Nossener Straße muss zunächst
die Straßenentwässerung geregelt werden. Dazu ist geplant, ein
Regenrückhaltebecken am Beginn der Sieben Kurven zu errichten.
Allerdings ist in diesem Jahr wohl nicht einmal Geld für die Planung
dieses Regenrückhaltebeckens vorhanden. Die Engstelle in Bocken -
dorf ist wegen des eingebrochenen Durchlasses bereits seit mehreren
Jahren vorhanden. Es gibt dort nur eine Fahrspur. Nach meinen
Erkenntnissen sind in den Nachtstunden auch bereits Fahrzeuge in die
Absperrung geknallt. Da diese nicht der Polizei gemeldet wurden,
tauchen sie natürlich in keiner Unfallstatistik auf, was im umgekehr-
ten Fall für eine schnellere Umsetzung förderlich wäre. Durch die
Untere Wasserbehörde im Landratsamt wurden wir darüber hinaus
aufgefordert, eine neue Durchlassberechnung zu veranlassen, da sich
die Durchflussmengen in den letzten Jahren geändert haben. Damit
einhergeht eine Kamerabefahrung des Kanals. Alleine diese kostete
uns als Stadt mehrere tausend Euro. Sie war aber nur Voraussetzung,
dass das Landratsamt dem Vorhaben eine Zustimmung erteilt, eine
tatsächliche Durchführung der Baumaßnahme geht damit keinesfalls
einher. Also wäre lt. Auffassung des Landratsamts ein 1:1 Ersatz des
eingebrochenen Durchlasses ohnehin nicht möglich. Wir haben die
Berechnung veranlasst und dabei einen fünfstelligen Betrag ausgege-
ben. Leider hilft uns diese Berechnung bei der Realisierung der Erneue-
rung aber nicht weiter, da im Haushalt des Freistaats keine Gelder für
den Straßenbau als solches mehr vorhanden sind. 
Ich kann den Bockendorfern aufgrund der jahrelangen Hinhaltetaktik
nur raten, ggf. in anderer Form ihren Unmut über diesen unhaltbaren
Zustand in Dresden zum Ausdruck zu bringen. Bei einer Demonstration
würde ich auf jeden Fall mitkommen. 

● Meine Besuche bei Ehejubilaren 
zur Diamantenen und Eisernen Hochzeit 

Gerne besuche ich (bzw. einer meiner beiden Stellvertreter) Ehejubila-
re aus unserer Stadt und den Ortsteilen, wenn diese das Fest der
Diamantenen (60.) bzw. Eisernen Hochzeit (65. Hochzeitstag) feiern
können. Die meisten der Jubilare sind im Einwohnermeldeamt gelistet,
allerdings nicht alle. Insbesondere bei Ehepaaren, die nicht in Haini-
chen geheiratet haben, steht bisweilen in unseren Unterlagen kein
Datum der Eheschließung. Folglich werden diese dann auch nicht
kontaktiert, wenn der große Tag ansteht. Gleiches gilt übrigens für

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

● AMTLICHER TEIL

AUS DEM STADTGESCHEHEN

Sie halten am heutigen Tag den letzten Gellertstadtboten für die
nächsten 5 Wochen in den Händen. 

● Nächste Erscheinungstage unseres Amtsblatts

Die nächste Ausgabe unseres Amtsblatts erscheint erst wieder am
20.8.2022 und damit in 5 Wochen. Auch nach dieser Ausgabe gibt es
dann noch einmal eine kleine Unregelmäßigkeit. Der übernächste
Gellertstadtbote erscheint am 10.9., also 3 Wochen nach Erscheinen
der Augustausgabe. Zwischen 16.7. und dem 10.9. gibt es also keine
5 Amtsblätter, sondern nur 3. Ich bitte um Kenntnisnahme.

● Gute Erholung und erholsame Ferientage 
unseren Schülerinnen und Schülern  

Mit Erscheinen dieser Ausgabe
haben die Sommerferien angefan-
gen. Für unsere Schülerinnen und
Schüler beginnt damit die schöns-
te Zeit des Jahres. Ich wünsche
allen erholsame Sommerferien
und gutes Wetter. Besucht unser
frisch saniertes Freibad und
verbringt dort frohe Stunden.

Denen von Ihnen, welche die Ferien nutzen, um zu verreisen wünsche
ich erlebnisreiche Tage und eine gesunde Rückkehr nach Hainichen. 

● Noch einmal ein Hinweis auf unser Parkfest
am kommenden Wochenende

Das größte Fest des Jahres wartet in einer Woche auf uns: Unser Park-
fest kann nach zweijähriger pandemiebedingter Pause endlich wieder
stattfinden. Im weiteren Verlauf des Gellertstadtbotens finden Sie das
komplette Festprogramm abgedruckt. Hoffen wir auf ein friedliches
und stimmungsvolles Parkfest bei gutem Wetter. Danke allen, die zum
Gelingen ihren Beitrag leisten.  

● Nach wie vor suchen wir dringend 
Teilnehmer am Envia Städtewettbewerb 
am Sonntag, 24.7.2022

Bei weitem noch nicht besetzt sind die Zeiten auf dem Fahrrad des
Envia Showtrucks. Gerade bei den Teilnehmern mit einer Körpergröße
von weniger als 1,50 Meter gibt es noch erhebliche Lücken. Bitte um
Rückmeldung in großer Zahl an Evelyn.Geisler@Hainichen.de

● Keine guten Nachrichten 
bezüglich Sanierung Nossener Straße/
Beseitigung Engstelle Bockendorf

Regelmäßig besuche ich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(LASuV) in Chemnitz. Diese Besuche gehören nicht zu meinen „Lieb-
lingsaktivitäten“, da ich dort seit vielen Jahren immer zu hören bekom-
me, es ist kein Geld da und Wünsche aus Hainichen können nicht zeit-
nah umgesetzt werden.
Dies betraf in der Vergangenheit unter anderem die Radwege
zwischen Hainichen und Falkenau an der S201 und zwischen Falkenau
und Gersdorf an der B169. 
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Personen mit einer
Auskunftssperre.
Wenn dann der Ober-
bürgermeister nicht
kommt, ist dies oft mit
einer gewissen Enttäu-
schung verbunden. Ich
habe auch bei Perso-
nen mit Auskunfts-
sperre schon Wünsche
gehört, ich möge
trotzdem vorbeikom-
men. Das ist natürlich
überhaupt kein Pro -
blem. In der Regel
meldet sich meine
Assistentin 2 bis 3

Wochen vor dem jeweiligen Datum der Jubelhochzeit und fragt schrift-
lich an, ob ich vorbeikommen kann. Sollten Sie ein solches Ehejubilä-
um haben und keine Anfrage vom Sekretariat erhalten haben, bitte ich
darum, dass Sie Kontakt mit Frau Morgenstern suchen 037207 60-170
bzw. per E-Mail unter cornelia.morgenstern@hainichen.de. 
Gleiches gilt im Übrigen für die Berichterstattung über die Ehejubilare.
Die allermeisten von mir besuchten Ehepaare möchten gerne einen
Bericht im Gellertstadtboten haben. Wenn ein solcher aber nicht
gewünscht ist, ist das natürlich auch kein Problem. Auch „Sonderwün-
sche“, wie eine Berichterstattung nur mit Text oder nur mit Bild ohne
Text werden natürlich akzeptiert und berücksichtigt.

● Kriminalitätsstatistik für die Stadt Hainichen
im Jahr 2022

Anfang Mai besuchte der Leiter des Polizeire-
viers Mittweida, Herr Ulrich Scherzer, die
Sitzung des Verwaltungsrats und stellte die
Kriminalitätsstatistik für unsere Stadt im Jahr
2021 vor. 
Insgesamt hat die Zahl an Straftaten nach
dem coronabedingt sehr ruhigem Jahr 2020
im Vorjahr wieder ein Stück zugenommen.
Trotzdem lebt man in Hainichen nach wie vor
recht sicher. 

Nachstehend einige Fallzahlen (in Klammern die entsprechende
Anzahl 2020):
Wohnungseinbruch: 11 (8) – Aufklärungsquote 54,5 %
Kfz-Diebstahl: 4 (2) Aufklärungsquote 25 %
Körperverletzung: 37 (52) Aufklärungsquote 94,6 %
Brandstiftung: 3 (2) Aufklärungsquote 66,7 %
Rauschgiftkriminalität: 13 (54) Aufklärungsquote 92,3 % (hier vermute
ich eine hohe Dunkelziffer)
Sachbeschädigung: 34 (45) Aufklärungsquote 44,1 %
Sachbeschädigung durch Graffiti: 2 (2) Aufklärungsquote 0
192 Tatverdächtige konnten ermittelt werden, davon hatten 57 nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft (2020 211/33 nichtdeutsche Tatver-
dächtige).
Bundesweit stark auf dem Vormarsch ist die Internetkriminalität. Hier
gab es 2021 im Bereich unserer Stadt 278 Straftaten, 2020 lag die Zahl
mit 289 sogar noch ein Stück höher. 
Erfreulicherweise gab es 2021 keinen Mord- bzw. Mordversuch in
unserer Stadt.
Alles in allem, so glaube ich, können wir uns in Hainichen nach wie vor
sehr sicher fühlen und müssen keine Angst verspüren, auch wenn wir
nachts alleine durch die Stadt gehen.  
Nächste Bewährungsprobe ist sicherlich unser Parkfest am kommen-
den Wochenende. Wollen wir hoffen, dass es friedlich verläuft und sich
nicht markant in der nächstjährigen Kriminalitätsstatistik wiederspie-
gelt.

● Historischer Jahrmarkt in unserer Partner-
stadt Ustek am Samstag, 20. August 2022

Unsere tschechische Partnerstadt Ustek platzt bei den dreimal im Jahr
stattfindenden historischen Jahrmärkten aus allen Nähten. Gäste aus
der gesamten Tschechischen Republik, aber auch aus den benachbar-
ten Regionen in Deutschland kommen dann in großen Massen in die
kleine Stadt am südlichen Ausläufer des Osterzgebirges. 
Am 20.8. ist es wieder so weit. Wenn Sie an diesem Wochenende noch
nichts vorhaben, lohnt sich ein Besuch des „Ustecky historicky
jarmark“ auf jeden Fall. Über die Autobahn ist man in einer guten Stun-
de in Ustek. 

● Ausflug nach Ustek am Samstag, 3.9.2022

Ebenfalls hinweisen möchte ich auf die geplante Fahrt nach Ustek,
welche Carmen Fischer am ersten Samstag im September geplant hat.
Um 8 Uhr soll der Bus auf dem Markt abfahren und wir würden uns
sehr freuen, wenn viele interessierte Einwohner von Hainichen im Bus
mit dabei sind. Weitere Informationen können Sie im weiteren Verlauf
dieser Ausgabe lesen. 

● Seit Ende 2021 werden auch private 
Aktivitäten zur Erhöhung des Hochwasser-
schutzes gefördert

Wie Sie wissen, arbeiten wir mit
Hochdruck an der Umsetzung des
Hochwasserschutzkonzepts für
die Kleine Striegis. Entlang des
Witzbachs hoffen wir mit dem Bau
des Abwurfkanals für ein Stück
mehr Sicherheit bei Ereignisnie-
derschlägen gesorgt zu haben.
Dennoch ist es kein Schaden, sich
auch selber um Maßnahmen zu bemühen, welche den Hochwasser-
schutz am eigenen Gebäude erhöhen. Im November 2021 wurde zur
Unterstützung dieser Aktivitäten die Förderrichtlinie „Private Hoch-
wassereigenvorsorge“ durch den Sächsischen Landtag verabschiedet.
Man kann seit dieser Zeit entsprechende Anträge bei der Sächsischen
Aufbaubank SAB stellen. So werden im Rahmen der privaten Vorsorge
sowohl investive als auch nichtinvestive Maßnahmen gefördert. Zu
letzterem zählen insbesondere die Erstellung eines schriftlichen
Gutachtens zur Ermittlung des gebäudespezifischen Überflutungsrisi-
kos mit konkreten Maßnahmevorschlägen zur Erreichung einer signifi-
kanten Minderung des Schadenspotentials.
Der beste Hochwasserschutz ist eine Mischung aus Bemühungen des
Gewässerverantwortlichen (Landestalsperrenverwaltung bzw.
Kommune) sowie eigenen Bemühungen, etwas für die Steigerung der
Sicherheit zu tun. Daher lege ich Ihnen dieses Förderprogramm ans
Herz.

● Vielen Dank an den jungen Mann, 
der seit Mitte Juni den Bolzplatz zu- und
wieder aufschließt

Seit Jahresbeginn 2022 konnten wir den Bolzplatz an der Turnerstraße
nicht mehr, wie bisher geschehen, in den Abendstunden ab und in den
Morgenstunden wieder aufsperren. Familie Malchow, welche in der
Nachbarschaft wohnt und dies über viele Jahre mit großem Engage-
ment ehrenamtlich tat, hatte mich um die Entbindung dieser Aufgabe
gebeten. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die jahre-
lange, sehr ordentliche Betreuung des Areals an Gerd Malchow und
seine Frau. 
Es war zu erwarten, dass damit gerade in der Sommerzeit Probleme
einhergehen. Dies ist dann auch so gekommen. So bekamen wir seit
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Marvin Schlegel aus Riechberg 
ist neuer Deutscher Meister über 400 Meter

Sportler aus Hainichen machten am 25.6. und 26.6. in mehreren Sportarten von sich reden: Dabei schoss
Marvin Schlegel aus Riechberg den Vogel ab: Er wurde zum zweiten Mal nach 2020 Deutscher Meister in der
Leichtathletik über 400 Meter. Im Berliner Olympiastadion schaffte er dabei im Halbfinale mit 45,76 Sekun-
den eine neue persönliche Bestleistung. Beim Finale war er nur 1/100 Sekunde langsamer und holte den
Titel nach Sachsen. Natürlich werden wir Marvin in ansprechender Form zu diesem tollen Erfolg gratulieren.
Dies wird allerdings erst im Herbst erfolgen, da er zunächst bei den Leichtathletik Weltmeisterschaften in
Eugene (USA) am Start ist und dort sowohl in der Mixed Staffel als auch in der 4 x 400 Meter Männerstaffel
die deutschen Farben vertritt. Auch für die Leichtathletik Europameisterschaft im August in München ist er
qualifiziert. Noch nicht ganz sicher ist es, ob er im Einzelrennen starten darf. Aktuell stehen die Chancen
dafür aber recht gut. Auf jeden Fall ist er in der 4 x 400 Meter Staffel dabei.
Herzlichen Glückwunsch an Marvin Schlegel zu dieser grandiosen Leistung.  

Dieter Greysinger
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Mike Pönisch aus Cunnersdorf – leidenschaftlicher
Kämpfer für die Belange von Insekten

Bereits seit mehreren Jahren verfolge ich mit viel Sympathie den
Einsatz von Mike Pönisch aus Cunnersdorf im Hinblick auf Belange des
Naturschutzes. Der 49jährige zog vor rund 20 Jahren in den Ortsteil in
der Mitte von Mittelsachsen und hat hier bereits allerhand Ausrufezei-
chen gesetzt.
So hegt und pflegt er seit Jahren die Insektenwiese im Bereich des
Mittelpunkts von Mittelsachsen. Verschiedene Sektoren sind über die
Jahre zur Heimat zahlreicher Insekten geworden. 
Dabei handelt es sich um ein sehr zeitintensives Hobby. Der Zustand,
wie sich diese Fläche derzeit darstellt, ist keineswegs über Nacht
entstanden.
Aber auch im eigenen Grundstück von Herrn Pönisch finden sich
mehrere Insektenhotels und weitere Unterschlupfmöglichkeiten für
die fühlbar von Jahr zu Jahr geringer werdenden Insektenbestände.
Große Anerkennung erhält Mike Pönisch bei seinen Aktivitäten dabei
auch vom Hainichener Bauhofleiter Sandro Weiß.
Mike Pönisch ist ein „unruhiger Geist“, der immer auf der Suche nach
neuen Betätigungsfeldern ist. Erfolge zeigen sich auch im kleinen
Wäldchen unterhalb der Straße „Am Steig“. Hier verjüngt Mike Pönisch

den Baumbestand mit
Baumarten, welche
gut mit dem Klima-
wandel zurechtkom-
men und hat aus dem
Areal, welches einst
als wilde Müllkippe
verunreinigt wurde,
ein ansehnliches
Wäldchen gemacht.
Auch beim Anlegen der Schmetterlingswiese auf dem Areal des
ehemaligen Saatguts in unserer Stadt stand Mike Pönisch der Verwal-
tung und den Umsetzern der Idee mit Rat und Hilfe zur Verfügung. 
Auch Sandro Weiß ist ein Freund von Insektenwiesen. Aktiv hat er die
Umwidmung des Saatgutareals in eine Schmetterlingswiese unter-
stützt. Weitere Unterstützung erhält unser Bauhof dabei auch durch
den Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) – Landesverband
Sachsen e. V. in Pirna. Deren Merkblätter über dieses Thema sind ein
wichtiges Arbeitsmaterial für den Bauhof. Wir erhalten von dort auch
regelmäßig geeignetes Saatgut, damit die Blühwiese an der August-
Bebel-Straße weiterhin gute Fortschritte macht. Mike Pönisch steht
beim Thema gut im Stoff und ist auch ein ganzes Stück experimentier-
freudig. Die Saatgutmischungen beschafft und bezahlt er zumeist aus
seiner eigenen Tasche.  
An den Blühwiesen gibt es übrigens auch Informationsschilder mit QR-
Codes, über die man an weitere Informationen zu diesem Thema
gelangt. Vielleicht findet diese Aktion weitere Nachahmer in unserer
Stadt bzw. eines unserer Ortsteile.
Bei einem Besuch am 10.6. habe ich mich gemeinsam mit Bauhofleiter
Sandro Weiß über die Arbeit von Mike Pönisch informiert und dabei
meine Wertschätzung für den Einsatz in dieser guten und wichtigen
Sache zum Ausdruck gebracht.

Dieter Greysinger 
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Mai regelmäßig Beschwerden über zerbrochene Flaschen und Lärm in
den späten Abendstunden, welcher vom Areal des Bolzplatzes
ausgeht.
Ein junger Familienvater, der ganz in der Nähe wohnt, hatte sich dies-
bezüglich bei mir ebenfalls darüber beklagt, dass seine Kinder nachts
nur schlecht schlafen, da bei offenem Fenster immer wieder besagter
Lärm zu hören ist. Auf meine Frage, ob er bereit ist, den Schließdienst
des Bolzplatzes zu übernehmen, hat er spontan ja gesagt. Darüber
freue ich mich sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm und hoffe
sehr, dass damit die Beschwerden bezüglich nächtlicher Benutzung

des Bolzplatzes beendet sind. 
Mit diesen Informationen melde auch ich mich bei Ihnen in den
Sommerurlaub ab. Gemeinsam hoffen wir auf ein gesundes Wieder -
sehen Ende August.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Oberbürgermeister

Dieter Greysinger



Eine ganz besondere Aktion fand am Abend
des 30.6.2022 in unserem Ortsteil Falkenau
statt. Maßgeblich dank des Engagements von
Regina Ludwig, Inhaberin des Freizeittreffs
„Christas Scheune“, gibt es an der Bushalte-
stelle in Richtung Frankenberg, direkt an der
B169 gelegen, jetzt ein großes Banner,
welches sich mit der Geschichte dieses Orts-
teils befasst. Auch historische Bilder sind
dort zu sehen. 

Schwerpunkt auf dem Banner sind die beiden
Gaststätten „Goldener Stern“ und „Blauer
Stein“, die sich in unmittelbarer Nähe des
Buswartehäuschens befanden. Beim Studie-
ren der Karte sieht man auch, dass sich dort
einst die Kreisgrenze zwischen dem Erzge-
birgskreis und der Amtshauptmannschaft
Döbeln befand. 
Die Aktion am 30.6. war ein Mikroprojekt,
welches Frau Ludwig von der „Europäischen
Kulturhauptstadt Chemnitz & Region 2025“
zur Umsetzung genehmigt und gefördert
bekommen hat.

Unterstützung erhielt Frau Ludwig dabei von
Nachbarn, Zeitzeugen (wie Dr. Gotthart Wolf,
der einst eine Ortschronik über Falkenau
schrieb), dem Begleitteam der Stadtverwal-
tung für die Europäische Kulturhauptstadt,
dem Ortschaftsrat Gersdorf-Falkenau sowie
dem städtischen Bauhof. 
Neben dem historischen „Post-Halbmeilen-
stein“ in unmittelbarer Nähe der Bushaltestel-
le gibt es somit entlang der B169 in Falkenau
gleich zwei historisch bedeutsame Plätze.
Nach der Enthüllung des Banners ging es zu
einem Empfang in Christas Scheune. Dort
wurde ein historischer Lehmbackofen seiner
Bestimmung übergeben. Dieser wurde zum
Großteil von Kindern des Hainichener DRK
Schulhorts „AlberTina“ gefertigt. 
Die Lehm- und Ziegelbrennerei hat in Falke-
nau über Jahrhunderte eine wichtige Rolle
gespielt. So gibt es rund um Falkenau gleich
mehrere Lehmgruben. 
Regina Ludwig erläuterte den Gästen ihre
Beweggründe für die Aktivitäten rund um
„Christas Scheune“. Unter dem Motto „Erbe
verpflichtet“ hat sie sich nach ihrem Über-
gang in den Ruhestand um diesen Teil des
elterlichen Vierseitenhofs gekümmert und es
zu einem ansprechend gestalteten und sehr
beliebten Treffpunkt für Menschen aller
Altersgruppen ausgebaut. Der Name „Chris-
tas Scheune“ stammt übrigens von ihrer vor
wenigen Jahren verstorbenen Mutter Christa
Zimmermann. 
Tagsüber ist dort seit längerer Zeit die Tages-
pflege vom Pflegeservice Birgit Hellwig unter-
gebracht. Die darüberliegenden Räumlichkei-
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Freiwillige Feuerwehr Gersdorf/Falkenau Sieger beim diesjährigen Stadtwettkampf

Am 18.6.2022 fand im Rahmen des Dorffests
in Gersdorf/Falkenau der diesjährige Feuer-
wehrwettkampf im Löschangriff statt. Vertre-
ter von 5 Ortswehren aus unserer Stadt
haben dabei bei tropischen Temperaturen ihr
Können unter Beweis gestellt. Nicht am Start
war einzig die Freiwillige Feuerwehr Bocken-
dorf. Überraschender Sieger wurde in diesem

Jahr die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf/
Falkenau. Diese hatte bislang noch niemals
den Stadtwettkampf gewonnen. Die Serien-
sieger der vergangenen Jahre stammten aus
Hainichen, Schlegel und Cunnersdorf. Mit
einer Zeit von 37,94 Sekunden nutzte man
den Heimvorteil und gewann dabei sogar
ziemlich souverän. Die Gersdorfer/Falkenau-

er Kameraden verwiesen die Kolleginnen und
Kollegen aus Hainichen (48,44), Schlegel
(55,28), Cunnersdorf (55,43) und Eulendorf
(66,74) auf die Plätze. Jan Held hatte dabei
den Oberbürgermeister vertreten, der sich
am 18.6. in Quarantäne befand. Von ihm
stammen auch die Bilder.

Dieter Greysinger

„Erbe verpflichtet“ – Dank des Engagements von Regina Ludwig 
erfahren die Falkenauer Bewohner viel aus ihrer Geschichte

ten kann man für Tagungen aber auch Famili-
enfeiern anmieten. Ebenfalls auf dem Areal
entstanden ist ein Wohnmobilstellplatz.
Menschen aus „halb Europa“ haben dort
bereits übernachtet.
Mitten im Grünen gelegen, hört man auch im
Außenbereich von Christas Scheune kaum
etwas von der nahe am Areal vorbeiführen-
den Bundesautobahn A 4 und kann sich im
großzügigen Außenbereich ebenso aufhalten
wie in den Räumlichkeiten der zum Treff
umgebauten ehemaligen Scheune. 

Wir danken Regina Ludwig und ihren Famili-
enangehörigen ausdrücklich für ihr großarti-
ges Engagement in unserem Ortsteil Falke-
nau, gratulieren ihr zu dem sehr ansprechend
gestalteten Areal und freuen uns auf viele
weitere Veranstaltungen in Christas Scheune.
Nähere Informationen gibt es auch im Inter-
net unter dem Link: 
www.christas-scheune.de 

Dieter Greysinger
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Herzlichen Glückwunsch 
unseren Konfirmand(inn)en und 
Jugendweihlingen

Im Juni 2022 traten zahlreiche Jugendliche mit dem Fest der Jugend-
weihe und Konfirmation symbolisch ins „Erwachsensein“ über. Freund-
licherweise hat uns dabei das Fotoateliers-Heim (für die Jugendweih-
linge) und die Kirchgemeinde Hainichen-Bockendorf-Langenstriegis
die angefertigten Gruppenbilder zur Verfügung gestellt. Herzlichen
Dank dafür.
Auch die Stadt Hainichen beglückwünscht die Jugendlichen zu diesem
Ereignis. Wir hoffen, Ihr hattet einen schönen Tag. Unser Glückwunsch
gilt natürlich auch den Eltern. 

Dieter Greysinger
Fotos: Fotoateliers-Heim, Familie Daum, Giesela Franke



Mit dem Abriss der ehemaligen Hainichener
Lederfabrik/später WEURO Wirtschaftswer-
bung verschwindet nun auch die allerletzte
Industriebrache im Stadtgebiet. Mitte Juni
begannen am Areal Ecke Wiesenstraße/Feld-
straße die Abrissarbeiten, welche bis in
November andauern sollen. 
Bauausführende Firma ist die Lengenfelder
Recycling und Abbruch GmbH. Der finanzielle
Umfang der Abrissmaßnahme liegt bei
558.975,06 €. Die Stadt erhält dafür eine 90 %
Förderung aus dem Brachenprogramm des

Freistaats. Die restlichen 10 % werden aus
dem städtischen Haushalt bereitgestellt.
Damit verschwindet auch eine Gefahrenquel-
le, denn immer wieder gab es Hinweise, dass
Jugendliche unberechtigt ins Gebäude einge-
drungen waren. Auch ein größeres Feuer,
welchem ein Wohnmobil zum Opfer fiel, gab
es dort in letzter Zeit.
Ich glaube, man kann bei mit Fug und Recht
sagen, dass Hainichen bei der Beseitigung
von Industriebrachenbeseitigung seine Haus-
aufgaben gründlich gemacht hat. Denn mit
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Kurz vor seinem 67.Geburtstag übergab der
Hainichener Elektromeister Donald Bösen-
berg seine Firma Elektroanlagen & Service
GmbH an Wladimir Schurba. Der 34jährige
Chemnitzer übernimmt damit ein gut geführ-
tes Familienunternehmen. 
Positiver Aspekt für unsere Stadt: So bleibt
dem traditionsreichen Handwerksunterneh-
men mit großem Kundenstamm das Schicksal
zahlreicher anderer Handwerksbetriebe unse-
rer Region erspart, in Ermangelung eines
Nachfolgers schließen zu müssen.
Bereits mit dem Tag der Währungsunion am
1.7.1990 hatte sich Donald Bösenberg als
Elektriker am Steinweg in Hainichen selbstän-
dig gemacht. Dort wurde eine Garage am
Steinweg zum Laden umgebaut und der neu
gegründete Handwerksbetrieb aus dem
Schuppen heraus organisiert. Erster Großauf-
trag war übrigens die Elektro-Installation der
Volksbankfiliale in Frankenberg. Kurz danach
wurde durch Elektro Bösenberg die Elektrik
beim Umbau von zwei Fleischereien in Haini-
chen erneuert. 
Schnell war klar, dass die beengten Verhält-
nisse am Steinweg kein ideales Geschäftsum-
feld darstellen. So wurde auf der Poststraße
32 ein Haus erworben, welches im Zusam-
menhang mit Rückerwerbs-Ansprüchen aller-
dings zu einem echten Problemfall für den
damals noch dienstjungen Selbständigen
wurde. Damals drohte der Gang in die Selb-
ständigkeit für Donald Bösenberg bereits
kurz nach dessen Beginn wieder zu enden.
Aber mit viel Optimismus und unternehmeri-
scher Weitsicht ging es schon kurz darauf
wieder aufwärts. Donald Bösenberg erwarb
das Gebäude Bahnhofstraße 2. In das Haus
nah am Hainichener Markt zog ein Elektrola-
den ein, der Handwerksbetrieb war mittler-
weile auf die Kohlengasse 17 umgezogen. Als
Fahrzeug diente in den ersten Jahren ein alter
Dacia, mit welchem die damals vier Mitarbei-
ter auf die Baustellen fuhren. In der Folgezeit
erwarb Donald Bösenberg Teile des ehemali-
gen Möbelwerke-Firmenareals an der Fran-
kenberger Straße 9b.  

Donald Bösenberg übergibt Firma EAS Elektroanlagen & Service GmbH 
an Nachfolger Wladimir Schurba   

Installation der Straßenbeleuchtung in Haini-
chen zuständig und war dabei über ein Vier-
teljahrhundert ein verlässlicher Partner.
Neben dem Elektrobetrieb gehört zum
Geschäftsfeld über all die Jahrzehnte auch
der Hausgeräteservice. 
In letzter Zeit muss sich das Team um Donald
Bösenberg mit neuer Technik vertraut machen.
Smart Home, die intelligente Hausinstallation
ist eines der Schlagwörter in der heutigen Zeit.   
In Bürogebäuden nehmen die neue Lichttech-
nik LED und die Datenverkabelung immer mehr
zu. Ständig neue gesetzliche Anforderungen an
Brand- und Überspannungsschutz sowie die
Dokumentation aller Arbeitsabläufe lassen
auch die Büroarbeit niemals langweilig werden.
Das Erfolgsrezept für mehr als drei Jahrzehn-
te erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit
sieht Donald Bösenberg auch in seinem treu-
en Mitarbeiterstamm. Da auch der langjähri-
ge Mitarbeiter Lothar Kempe bald in den
Ruhestand gehen wird, ist man schon jetzt
auf der Suche nach versierten Elektrikern. 
Auch im Büro steht in nächster Zeit eine Neuein-
stellung an. Interessierte Personen können sich
gerne an Wladimir Schurba wenden. 
Er übernimmt zum 1.7.22 nach bestandener
Meisterprüfung die weiteren Geschicke der
Firma. Für Donald Bösenberg endete nach 50
Arbeitsjahren am 1.7.22 dieser Lebensab-
schnitt.
Gesellschaftliches Engagement war Donald
Bösenberg während der gesamten drei Jahr-
zehnte ein wichtiges Anliegen in Hainichen.
Er begründete den Gewerbering und Altstadt-
förderverein, war viele Jahre Fraktionsvorsit-
zender der CDU-Stadtratsfraktion und ist
nach wie vor Vorstandsvorsitzender beim
Altstadtförderverein Hainichen. Ebenso war
er Mitbegründer und Mitglied im Tuchma-
cherverein. 
Wir wünschen Donald Bösenberg einen
langen ereignisreichen Ruhestand bei bester
Gesundheit und Wladimir Schurba und seinen
6 Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg. 

Dieter Greysinger

Eine ganz wichtige Stütze, gerade zu dieser
Zeit, war dabei Martina Bösenberg. Das
Ladengeschäft, welches viele Jahre zur Firma
gehörte, wurde von ihr gemeinsam mit
Donald Bösenberg gegründet. Sie war bis
zum Schluss für die Büroarbeiten verantwort-
lich. Ohne diesen Rückhalt wäre die Erfolgs-
geschichte sicher nicht in dieser Form
möglich gewesen.  
Großen Wert legte Donald Bösenberg auf die
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses,
sowohl als Elektromonteure, wie auch im kauf-
männischen Bereich. Ein Feld, auf dem es gera-
de in den 90er Jahren einen absoluten Lehr-
stellenmangel in unserer Region gab. Dank
diesen Engagements konnten mehrere junge
Menschen zum Bleiben in unserer Region
animiert werden. Mehrere Jahre betrieb die Fa
Bösenberg auch die Hainichener Postfiliale.
Insgesamt 11 Jahre bot man diese Dienstleis-
tung an.
Die Baustellen, auf denen man die Firma
Bösenberg angetroffen hat, befanden sich in
ganz Deutschland. Mehrfamilienhäuser in
Hainichen, Chemnitz, Zwickau, Würzburg,
Düsseldorf und Stuttgart funktionieren nur
dank „Bösenberg Elektrik- made in Hainichen“. 
Auch Beherbergungsstätten, Schulen, Kinder-
gärten und Autohäuser stattete die Firma mit
neuer Elektrik aus. Ebenso Supermärkte, auch
in Hainichen wie EDEKA und LIDL. Ebenso
installierte man mehrere Windkraft- und
Photovoltaikanlagen. Zwischen 1994 und
2022 war die Firma für die Überwachung und

Abrissarbeiten ehemalige WEURO/Lederfabrik haben begonnen



Bis auf letzte Restarbeiten ist das Bauvorha-
ben „Feuerwehrzufahrt und weitere Parkplät-
ze“ am Hainichener Sportforum abgeschlos-
sen. Im Herbst erfolgen noch Anpflanzungen. 
In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro
Ehmer aus Grünhain-Beierfeld und der Firma
ATS Chemnitz wurde unser Sportforum damit
in den letzten Jahren erheblich aufgewertet.
Möglich wurde diese für die Sportler unserer
Stadt sehr schöne Sache auch dank einer
beträchtlichen Förderung aus dem Stadtum-
bauprogramm.
Der neue Parkplatz kann im Winter auch als
Eisfläche genutzt werden, eigens dafür
wurde auf eine Längsneigung der Innenfläche
verzichtet.
Die um den Parkplatz führende asphaltierte
Straße hat eine Länge von ca. 135 Meter und
kann auch für Skaterevents genutzt werden.
Ebenso könnte dort bei idealen Verhältnissen
im Winter auch ein kleiner Weihnachtsmarkt
um die Eisfläche herum abgehalten werden.
Insgesamt sind 40 neue Parkplätze entstan-
den. Damit sollten teilweise chaotische
Szenen, welche es in den Abendstunden
immer mal wieder gab, wenn Eltern ihre
Kinder zum Sport brachten bzw. andere diese
abholten, der Vergangenheit angehören. 
Neben den nunmehr rund 70 Parkplätzen
direkt am Sportforum gibt es für Besucher
von Veranstaltungen natürlich weiterhin den
„Käfigparkplatz“ an der Pflaumenallee und
den Großparkplatz an der Oederaner/Nosse-
ner Straße.
In den Vorjahren waren am Areal des Sportfo-
rums folgende Arbeiten durchgeführt
worden:
- Neubau Kunstrasenplatz
- Neubau Leichtathletik C-Anlage
- Neubau Naturrasenspielfeld
- Errichtung einer Zuschauertribüne
- Errichtung einer digitalen Anzeigetafel

- Erneuerung Brandschutz Turnhalle
- Sanierung Lehrschwimmhalle
Insgesamt flossen dadurch rund 4,5 Millio-
nen Euros in die Verbesserung der sportli-
chen Rahmenbedingungen auf der Hainiche-
ner Pflaumenallee, welche man heute als
optimal bezeichnen kann. 
Darüber hinaus wurde in letzter Zeit das
Hainichener Freibad ebenfalls komplett
saniert.
Für den letzten Bauabschnitt (Parkplatz und
Feuerwehrzufahrt) belaufen sich die Kosten
auf rund 260.000 €. Alle genannten Investi-
tionen wurden zu 2/3 aus dem Förderpro-
gramm „Stadtumbau“ gefördert. Ausnahme
ist das Freibad, welches aus dem Programm
„Vitale Ortskerne“ eine 75 % Förderung
erhielt. 
Herzlichen Dank an den Fördermittelgeber,
den Bund und den Freistaat Sachsen. Aber
auch der Eigenanteil in Höhe von rund 1,5
Mio. € für die Stadt Hainichen, alleine für die
Maßnahmen im Sportforum, waren eine
finanziell große Herausforderung. 
Danke dem Planungsbüro Ehmer für die
umsichtige Planung, der Firma ATS für die
tadellose Ausführung der Arbeiten, unserem
Bauamt mit Thomas Böhme und Mathias
Lippert sowie dem Sanierungsträger, der
Firma SKE für die Beschaffung der Fördermit-
tel. Danke auch den Stadträten für deren
Entscheidung, die Sanierung des Sportforums
anzugehen und der Kämmerei für die Bereit-
stellung der Eigenmittel.
Gerade nach einem sportlich so erfolgreichen
Wochenende wie am 25.und 26.6. mit tollen
Ergebnissen in der Leichtathletik von Marvin
Schlegel, er wurde Deutscher Meister über
400 Meter, beim Freischwimmen mit Jonas
Kusche, er erkämpfte sich vordere Platzierun-
gen in mehreren Disziplinen bei den Deut-
schen Meisterschaften sowie dem Pokalsieg

unserer A-Jugend im Kreispokalfinale gegen
BARKAS Frankenberg tut es wirklich gut zu
spüren, dass der Sport in Hainichen eine
wichtige Rolle spielt.

Dieter Greysinger
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dem Verschwinden der Fabrikgebäude an der
Feld-/Wiesenstraße sind alle nicht mehr
genutzten, früheren Industrieflächen in
Hainichen verschwunden. Dass beim Abriss
dieser Gebäude natürlich gerade denjenigen
das Herz blutet, welche dort oft jahrzehnte-
lang gearbeitet haben, ist natürlich nachvoll-
ziehbar. Dennoch hätte es für diese Areale
keine sinnvolle, wirtschaftliche Nachnutzung
gegeben.
Vorher hat die Stadt bereits unter anderem
das ehemalige Saatgut, das einstige Gaswerk,
einen Teil der ehemaligen BARKAS-Werke und
die frühere Färberei Stöß zurückgebaut.
Andere Areale, wie das frühere Einlagenge-
webe (Gellertstr. 90) und aktuell die ehemali-
ge Fettchemie (Schulstr. 18) wurden bzw.
werden in ansprechende Wohnanlagen umge-
staltet. 
Die ehemalige Plüschweberei und das frühere

Möbelwerk wurden durch private Investoren
erworben und zurückgebaut. Besonders
ansprechend gelungen ist die Umgestaltung
des ehemaligen Radiogehäusewerks. Hier ist
heute der EDEKA-Markt der Generationen
untergebracht. 
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
ausdrücklich bei der Firma WEURO und hier
namentlich bei Frau Beate Dena für ihre
Kooperation bedanken. Sie hat glücklicher-
weise frühzeitig den Kontakt mit mir gesucht.
In anderen Fällen waren die Besitzer weniger
kooperativ vorgegangen. Die Brachen
wurden für ein paar Euros an irgendwelche
Spekulanten/Schrottsammler verkauft,
welche hunderte Kilometer von Hainichen
entfernt wohnten und von denen wir häufig
nicht mal eine Telefonnummer hatten. Diese
hatten nach dem Erwerb den noch vorhande-
nen Schrott verkauft und sich dann nicht

mehr um ihre Liegenschaft gekümmert.
Bestes Beispiel: Das ehemalige Saatgut auf
der August-Bebel-Straße.
So kann jetzt eine geordnete Beräumung
erfolgen. Zunächst soll eine Wiese entstehen.
Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine andere
Nachnutzung erfolgt, wird im Stadtrat
entschieden. Aufgrund der Fördervorschrift
ist mit einer Nachnutzung frühestens in 10
Jahren zu rechnen. Denn wenn wir das Areal
innerhalb dieser Frist wirtschaftlich nachnut-
zen, müssen die ausgereichten Fördermittel
ganz oder teilweise zurückbezahlt werden.
Die Bauüberwachung für den Abriss erfolgt in
bewährter Weise durch das Hainichener
Planungsbüro von Lutz Keller. Hoffen wir auf
einen reibungslosen, fristgerechten und
unfallfreien Ablauf dieser Abrissmaßnahme.

Dieter Greysinger 

Direkt am Hainichener Sportforum gibt es künftig mehr Parkmöglichkeiten
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Tolle Resonanz beim Dorffest in Riechberg am letzten Juniwochenende

Rundum zufrieden waren die Organisatoren des diesjährigen Riech-
berger Dorffests vom 24.6. bis 26.6. am Dorfgemeinschaftshaus auf
der Dorfstraße. An allen drei Tagen war der Festplatz sehr gut
besucht. Dorfclub Chef Mathias Lauft und Ortsvorsteher Ingo Münch
strahlten an allen drei Tagen mit der Sonne um die Wette.
Während der Freitag insbesondere für die Jugend aus Riechberg und
Umgebung gedacht war, klang am Samstag tolle Gitarrenmusik,
gespielt von „Mr. Campfire“ aus Dresden durch das Dorf. Der Straßen-
musiker aus unserer Landeshauptstadt ist gerade in den Sommermo-
naten viel entlang der Ostsee unterwegs. Seine authentisch gespielten
Lieder, unter anderem von Bob Dylan, Johnny Cash und Bruce Springs-
teen klingen einfach fantastisch. 
Erwähnenswert war der Auftritt des Spielmannszugs Nossen am Frei-
tagabend, der beim Fackelumzug mit anschließendem Lagerfeuer mit

dabei war.
Ein ganz besonderer Höhepunkt bei jedem Riechberger Dorffest ist
der Frühschoppen, so auch wieder 2022. Ritter Harras, alias Opa Krau-
se unterhielt die Gäste mit seinem bekannten Humor und beanspruch-
te immer wieder die Lachmuskeln der Besucher. 
Nach dem Fest ist vor dem Fest: Vom 6.8. bis 7.8. findet an der Pappel-
allee in Riechberg das Fest anlässlich 65 Jahre Riechberger FC statt. An
zwei Tagen feiert man dann dieses Jubiläum des traditionsreichen
Fußballclubs aus unserem südöstlichen Ortsteil.
Wer die Riechberger kennt, der weiß, dass auch dann wieder viele
Besucher mit dabei sind und gesellige Stunden miteinander verbrin-
gen werden. 

Dieter Greysinger

BEKANNTMACHUNGEN DER STADT HAINICHEN

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für
Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten – Verwaltungskostensatzung - 

 

Erscheinungstag                                                     Redaktionsschluss

20.08.2022                                                                           08.08.2022

10.09.2022                                                                           29.08.2022

Beiträge können per E-Mail an 
cornelia.morgenstern@hainichen.de eingereicht werden.

Der Stadtrat der Stadt Hainichen hat in seiner Sitzung am 15.12.2021
mit Beschluss Nr. 2572 die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über
die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in
weisungsfreien Angelegenheiten – Verwaltungskostensatzung - der
Stadt Hainichen beschlossen. 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die  
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden,
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister (S)
Hainichen, 28. Juni 2022



Anlage 1

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten 
für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten - Verwaltungskostensatzung - 

Lfd.  Tarif-       Gegenstand                                                                                                                       Gebühren
Nr.   stelle                                                                                                                                                EUR

1.                      Beglaubigungen                                                                                                                             
       1.1            Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens                                                              10
       1.2            Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie und dergleichen                                                              
       1.2.1         bei Schriftstücken, die nicht in deutscher oder sorbischer Sprache abgefasst sind                          1,50 je Seite,
                                                                                                                                                                              mindestens 10
       1.2.2         Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dergleichen, die die Behörde selbst hergestellt hat      5
                                                                                                                                                                              je Beglaubigung,
                                                                                                                                                                              insgesamt mindestens 5
                                                                                                                                                                              Anmerkung:
                                                                                                                                                                              Werden mehrere gleiche 
                                                                                                                                                                              Unterschriften oder Hand-
                                                                                                                                                                              zeichen oder mehrere 
                                                                                                                                                                              gleichlautende Abschrif-
                                                                                                                                                                              ten, Fotokopien und 
                                                                                                                                                                              dergleichen gleichzeitig 
                                                                                                                                                                              beglaubigt, kann die für 
                                                                                                                                                                              die zweite und jede weitere
                                                                                                                                                                              Beglaubigung nach den 
                                                                                                                                                                              Tarifstellen 1.1 bis 1.2.2 
                                                                                                                                                                              zu erhebende Gebühr bis 
                                                                                                                                                                              auf die Hälfte ermäßigt 
                                                                                                                                                                              werden.
       1.2.3         in nicht von den Tarifstellen 1.2.1 und 1.2.2 erfassten Fällen                                                         0,75
                                                                                                                                                                              je Seite der zu beglau-
                                                                                                                                                                              bigenden Abschrift, Foto-
                                                                                                                                                                              kopie und dergleichen,
                                                                                                                                                                              mindestens 8,
                                                                                                                                                                              höchstens die für die 
                                                                                                                                                                              Erteilung des Originals 
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Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für
Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten - Verwaltungskostensatzung - 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722), in Verbindung mit Artikel 2 § 8a
Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz in der Fassung vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) hat der Stadtrat der Stadt Haini-
chen in seiner Sitzung am 15. 12. 2021 folgende Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen in weisungsfreien Angelegenheiten – Verwaltungskostensatzung – beschlossen: 

§ 1
Der § 5 wird wie folgt geändert:
Der Verwaltungskostenanspruch entsteht mit Beendigung der verwal-
tungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leistung. Bedarf die
öffentlich-rechtliche Leistung einer Zustellung, Eröffnung oder sonsti-
gen Bekanntgabe, ist sie damit beendet.

§ 2
Der § 6 wird wie folgt geändert:
Auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen finden
abweichend von den §§ 3 bis 4 des Sächsischen Verwaltungskosten-
rechtsneuordnungsgesetzes §§ 2, 3 Absatz 4 bis 6, § 4 Absatz 2, 3
und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 Absatz 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis
20, 22 und 23 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 

5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung,
entsprechende Anwendung.

§3 Inkrafttreten
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von
Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angele-
genheiten - Verwaltungskostensatzung - tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister (S)

Hainichen, 28. Juni 2022 



                                                                                                                                                                              vorgesehene Gebühr, 
                                                                                                                                                                              soweit diese höher als 8 
                                                                                                                                                                              ist
                                                                                                                                                                              Anmerkung:
                                                                                                                                                                              Ist die Erteilung des Origi-
                                                                                                                                                                              nals gebührenfrei, beträgt
                                                                                                                                                                              die Gebühr 0,75 je ange-
                                                                                                                                                                              fangene Seite, mindes-
                                                                                                                                                                              tens jedoch 8.
       1.3            Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen, Abschriften, Fotokopien und dergleichen,           kostenfrei

                         die der Beantragung einer Entschädigung nach dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
                         „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ dienen
2.                     Erteilung einer Bescheinigung                                                                                                        10 bis 170
3.                     Einsichtgewährung, Auskünfte                                                                                                       
       3.1            Einsichtgewährung in Akten und amtliche Bücher, soweit die Einsicht nicht in einem                     1

                         gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird                                                                                 je Akte oder Buch,
                                                                                                                                                                              mindestens 10
       3.2            Erteilung von Auskünften, die über § 11 Abs. 1 Nr. 6 SächsVwKG hinausgehen                              35 bis 700
4.                     Überlassung von Akten für die Verfolgung von Ansprüchen und Interessen                                    15 bis 75
5.                     Fristverlängerungen                                                                                                                      
       5.1            Verlängerung der Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen     10 Prozent bis 25 Prozent 

                         Genehmigung, Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder Bewilligung erforderlich machen würde       der für die Genehmigung,
                                                                                                                                                                              Erlaubnis, Zulassung, 
                                                                                                                                                                              Verleihung oder Bewill-
                                                                                                                                                                              igung vorgesehenen 
                                                                                                                                                                              Gebühr, mindestens 10
       5.2            Verlängerung einer Frist in anderen Fällen                                                                                      10 bis 40

6.                     Erteilung einer Zweitschrift                                                                                                            10 Prozent bis 50 Prozent
                                                                                                                                                                              der für die Erstschrift 
                                                                                                                                                                              vorgesehenen Gebühr, 
                                                                                                                                                                              mindestens 10
                                                                                                                                                                              Anmerkung:
                                                                                                                                                                              Ist die Erteilung der Erst-
                                                                                                                                                                              schrift gebührenfrei, 
                                                                                                                                                                              beträgt die Gebühr 0,75 
                                                                                                                                                                              je angefangene Seite,
                                                                                                                                                                              mindestens jedoch 10.
7.                     Aufnahme einer Niederschrift                                                                                                        5 bis 60
                                                                                                                                                                              je angefangene Stunde,
                                                                                                                                                                              mindestens 10
8.                     Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren                                                                                
       8.1            Mahnung nach § 13 Abs. 2 SächsVwVG                                                                                          8 bis 40
       8.2            Pfändung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und § 15 Abs. 1 SächsVwVG 
       8.2.1         wenn die Vornahme der Amtshandlung bis zu drei Stunden in Anspruch nimmt                             50
       8.2.2         wenn die Vornahme der Amtshandlung mehr als drei Stunden in Anspruch nimmt                         70
       8.3            Verwertung nach § 16 SächsVwVG                                                                                                 95
       8.4            Androhung von Zwangsmitteln nach § 20 Abs. 1 Satz 1 SächsVwVG, soweit sie nicht mit dem       70 bis 180

                         Verwaltungsakt verbunden ist, durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben 
                         wird                                                                                                                                               
       8.5            Festsetzung von Zwangsgeld nach § 22 Abs. 2 SächsVwVG                                                           40 bis 1 000
       8.6            Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang nach § 24 Abs. 1          100 bis 1 000

                         Satz 1 oder § 25 SächsVwVG
       8.7            Wegnahme nach § 27 Abs. 1 SächsVwVG                                                                                       55
       8.8            Einstellung und Beschränkung der Vollstreckung nach § 2a Abs. 1 SächsVwVG                              kostenfrei

9.                      Ausfertigung und Abschrift in elektronischer Form                                                                        2,50 je Datei
10.                    Anfertigung einer besonders zeitraubenden oder kostspieligen Ausfertigung oder Abschrift          Schreibauslagen nach den
                                                                                                                                                                              Tarifstellen 1 und 2 
                                                                                                                                                                              können bis auf das 5fache
                                                                                                                                                                              erhöht werden
11.                    Genehmigungen aufgrund gemeindlicher Vorschriften                                                                   13 bis 500
12.                    Nachträgliche Auflagen, Rücknahme oder Widerruf einer Genehmigung nach Lfd. Nr. 11                9 bis 250
13.                    Fundsachen, Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Eigentümer oder Finder              5 bis 5 000
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Anlage 1 zu § 17 ff. der Archivsatzung der Stadt Hainichen

Kostenverzeichnis

Lfd.  Tarif-       Gegenstand                                                                                                                       Gebühren
Nr.   stelle                                                                                                                                                EUR

1.                      Beglaubigungen                                                                                                                             
        1.1            Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens                                                              10
        1.2            Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie und dergleichen                                                              
        1.2.1         bei Schriftstücken, die nicht in deutscher oder sorbischer Sprache abgefasst sind                          1,50 je Seite,
                                                                                                                                                                              mindestens 10
        1.2.2         Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dergleichen, die die Behörde selbst hergestellt hat      5 je Beglaubigung
                                                                                                                                                                              Anmerkung: 
                                                                                                                                                                              Werden mehrere gleiche 
                                                                                                                                                                              Unterschriften oder Hand-
                                                                                                                                                                              zeichen oder mehrere 
                                                                                                                                                                              gleichlautende Abschrif-
                                                                                                                                                                              ten, Fotokopien und 
                                                                                                                                                                              dergleichen gleichzeitig 
                                                                                                                                                                              beglaubigt, kann die für 
                                                                                                                                                                              die zweite und jede weitere
                                                                                                                                                                                                Beglaubigung nach den 
                                                                                                                                                                              Tarifstellen 1.1 bis 1.2.2 
                                                                                                                                                                              zu erhebende Gebühr bis 
                                                                                                                                                                              auf die Hälfte ermäßigt 
                                                                                                                                                                              werden.

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Nutzung des Archivs 
der Stadt Hainichen und über die Erhebung von Kosten
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722), in Verbindung mit Artikel 2 § 8a
Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz in der Fassung vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) und § 13 des Archivgesetzes für
den Freistaat Sachsen (SächsArchG) vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 26. April 2018
(SächsGVBl. S. 198), hat der Stadtrat der Stadt Hainichen  in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 folgende Satzung zur 2. Änderung der
Satzung über die Nutzung des Archivs der Stadt Hainichen und über die Erhebung von Kosten beschlossen: 

§ 1
Der § 11 Absatz 10 wird wie folgt geändert:
(10)Über eine Verkürzung von Schutzfristen entsprechend Abs. 8

entscheidet der Oberbürgermeister.
Sie bedarf der schriftlichen, begründeten Antragstellung.

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Nutzung des

Archivs der Stadt Hainichen und über die Erhebung von Kosten tritt
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister

Hainichen, 28. Juni 2022
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Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Nutzung des Archivs 
der Stadt Hainichen und die Erhebung von Kosten 

Der Stadtrat der Stadt Hainichen hat in seiner Sitzung am 15.12.2021
mit Beschluss Nr. 2573 die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über
Nutzung des Archivs der Stadt Hainichen und über die Erhebung von
Kosten beschlossen. 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die  
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden,
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister (S)
Hainichen, 28. Juni 2022



        1.2.3         in nicht von den Tarifstellen 1.2.1 und 1.2.2 erfassten Fällen                                                         0,75 je Seite der zu 
                                                                                                                                                                              beglaubigenden Abschrift, 
                                                                                                                                                                                                Fotokopie und derglei-
                                                                                                                                                                              chen, mindestens 10,
                                                                                                                                                                              höchstens die für die 
                                                                                                                                                                              Erteilung des Originals 
                                                                                                                                                                              vorgesehene Gebühr, 
                                                                                                                                                                              soweit diese höher als 
                                                                                                                                                                              10 ist
                                                                                                                                                                              Anmerkung:
                                                                                                                                                                              Ist die Erteilung des 
                                                                                                                                                                              Originals gebührenfrei, 
                                                                                                                                                                              beträgt die Gebühr 0,75 
                                                                                                                                                                              je angefangene Seite, 
                                                                                                                                                                              mindestens jedoch 10.
        1.3            Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen, Abschriften, Fotokopien und dergleichen,           kostenfrei
                         die der Beantragung einer Entschädigung nach dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
                         „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ dienen
2.                      Erteilung einer Bescheinigung                                                                                                        10 bis 170
3.                      Einsichtgewährung, Auskünfte                                                                                                       
        3.1            Einsichtgewährung in Akten und amtliche Bücher, soweit die Einsicht nicht in einem                     1
                         gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird                                                                                 je Akte oder Buch,
                                                                                                                                                                              mindestens 10
        3.2            Erteilung von Auskünften, die über § 11 Abs. 1 Nr. 6 SächsVwKG hinausgehen                              35 bis 700
        3.3            Erste Kopie nach Artikel 15 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung                                                 kostenfrei
4.                      Überlassung von Akten für die Verfolgung von Ansprüchen und Interessen                                    15 bis 75
5.                      Erteilung einer Zweitschrift                                                                                                            10 Prozent bis 50 Prozent
                                                                                                                                                                              der für die Erstschrift 
                                                                                                                                                                              vorgesehenen Gebühr, 
                                                                                                                                                                              mindestens 10
                                                                                                                                                                              Anmerkung:
                                                                                                                                                                              Ist die Erteilung der Erst-
                                                                                                                                                                              schrift gebührenfrei, 
                                                                                                                                                                              beträgt die Gebühr 0,75 
                                                                                                                                                                              je angefangene Seite,
                                                                                                                                                                              mindestens jedoch 10.
6.                      Aufnahme einer Niederschrift                                                                                                        5 bis 60
                                                                                                                                                                              je angefangene Stunde,
                                                                                                                                                                              mindestens 10

7.                      Schreibauslagen für die Bereitstellung von Ausfertigungen und Abschriften                                   
        7.1            ohne Berücksichtigung der Art der Herstellung für die ersten 50 Seiten                                          
        7.1.1         in schwarz-weiß                                                                                                                             
        7.1.1.1      im Format DIN A4                                                                                                                          0,50 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weitere Seite 0,15
        7.1.1.2      im Format DIN A3                                                                                                                          0,75 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weitere Seite 0,25
        7.1.1.3      in größerem als Format DIN A3                                                                                                      1 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weitere Seite 0,35
        7.1.2         in Farbe                                                                                                                                         
        7.1.2.1      im Format DIN A4                                                                                                                          1 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weitere Seite 0,40
        7.1.2.2      im Format DIN A3                                                                                                                          1,25 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weiter Seite  0,50
        7.1.2.3      in größerem Format als DIN A 3                                                                                                     1,50 je Seite
                                                                                                                                                                              jede weitere Seite  0,60
        7.1.3         für Lehr-, Studien- und ähnliche Zwecke                                                                                         
        7.1.3.1      in schwarz-weiß                                                                                                                             
        7.1.3.1.1   im Format DIN A 4                                                                                                                         0,05 je Seite
        7.1.3.1.2   im Format DIN A 3                                                                                                                         0,10 je Seite
        7.1.3.1.3  in größerem Format als DIN A 3                                                                                                     0,15 je Seite
        7.1.3.2      in Farbe                                                                                                                                         
        7.1.3.2.1  im Format DIN A 4                                                                                                                         0,10 je Seite
        7.1.3.2.2   im Format DIN A 3                                                                                                                         0,15 je Seite
        7.1.3.2.3  in größerem Format als DIN A 3                                                                                                     0,20 je Seite
                                                                                                                                                                              Anmerkung
                                                                                                                                                                              zu den Tarifstellen 7.1.1 
                                                                                                                                                                              bis 7.1.3:
                                                                                                                                                                              Angefangene Seiten 
                                                                                                                                                                              werden voll berechnet.
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Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiß, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Häuersteig 33, 09599 Freiberg/Sachsen, Tel.: 03731/3844-0, 
www.vermessung-weiss.eu

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung und Abmarkung  

Verfahrensbeteiligte: Grundstückseigentümer
und Inhaber grundstücksgleicher Rechte
sowie deren Verfügungsberechtigte und Be-
vollmächtigte für das Flurstück 547 der Ge-
markung Hainichen.

Auf Antrag des Landesamtes für Straßenbau
und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz
Chemnitz (LASuV) wurden im Zeitraum vom
29. März 2022 bis 28. Juni 2022 hoheitliche
Vermessungsarbeiten durch den Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing.
(FH) Thomas Weiß auf dem benachbarten Flur-
stück 552/2 der Gemarkung Ottendorf an-
lässlich der Schlussvermessung der
„Oederaner Straße” durchgeführt.

Die hierbei ausgeführten Amtshandlungen be-
ruhen auf dem Sächsischen Vermessungs-
und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29.
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), zuletzt
geändert durch Artikel 15 der Verordnung
vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517), der
Durchführungsverordnung zum Sächsischen
Vermessungs- und Katastergesetz (Sächs-
VermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl.

S. 271), zuletzt durch Artikel 16 der Verord-
nung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517),
sowie weiterer geltender Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften.

Den oben genannten Verfahrensbeteiligten
werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung
und Abmarkung durch Offenlegung bekannt
gegeben. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe
von Verwaltungsakten auf diesem Wege er-
gibt sich aus § 17 SächsVermKatGDVO.  

Die Ergebnisse liegen ab dem 25. Juli 2022
bis zum 24. August 2022 in meinen Ge-
schäftsräumen, Häuersteig 33, 09599 Frei-
berg/Sachsen zur Einsichtnahme aus. Für die
Einsichtnahme gelten folgende Geschäftszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8:00
bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00 und Don-
nerstag von 8:00 bis 12:00 und von 13:00 bis
17:00
Zusätzliche Termine sind nach telefonischer
Vereinbarung möglich.

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 SächsVerm-
KatGDVO gelten die Ergebnisse von Grenzbe-

stimmung und Abmarkung ab dem 
01. September 2022 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter oben an-
gegebener Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse gern zur Verfügung.

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g

Gegen die offengelegten Ergebnisse der
Grenzbestimmung und Abmarkung kann
durch die betroffenen Verfahrensbeteiligten
innerhalb eines Monates nach dem Wirksam-
werden der Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. (FH)
Thomas Weiß, Häuersteig 33, 09599 Freiberg
erhoben werden. Die Frist wird auch gewahrt,
wenn der Widerspruch innerhalb der Monats-
frist beim Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen (GeoSN), Olbricht-
platz 3, 01099 Dresden, eingeht.

Freiberg, den 30. Juni 2022

gez.  Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiß
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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        7.1.4         Aufwendungen für die besondere Ausstattung einer zu vervielfältigenden Urkunde 

                         sind als Auslagen nach § 13 Abs. 1 SächsVwKG zu erheben.                                                          

        7.2            in elektronischer Form                                                                                                                   

        7.2.1         sofern die Datei bereits in elektronischer Form vorhanden ist                                                         1,50 je Datei

        7.2.2         soweit zur Bereitstellung einer Vervielfältigung in elektronischer Form Dokumente zuvor von der wie Tarifstelle 7

                         Papierform in die elektronische Form übertragen werden müssen                                                  für Vervielfältigungen 

                                                                                                                                                                              in schwarz-weiß

        7.2.3         sofern die Datei auf einem Datenträger versandt wird                                                                    5 je Datenträger

8.                      Anfertigung einer besonders zeitraubenden oder kostspieligen Ausfertigung oder Abschrift          Die Schreibauslagen nach

                                                                                                                                                                              der Tarifstelle 7 können 

                                                                                                                                                                              bis auf das Fünffache 

                                                                                                                                                                              erhöht werden

9.                      Beglaubigung von Urkunden, die zum Gebrauch im Ausland bestimmt sind                                   

        9.1            Vorbeglaubigung von öffentlichen Urkunden, die zum Gebrauch im Ausland bestimmt sind,         5 bis 55

                         zum Zweck der Legalisation durch die Auslandsvertretung                                                            

        9.2            Erteilung einer Apostille nach Artikel 5 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1                           15 bis 225

                         des Haager Übereinkommens                                                                                                        

10.                    Bereitstellung gegenüber in § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 SächsVwKG genannten juristischen 

                         Personen

                         § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 SächsVwKG findet entsprechende Anwendung.                                schreibauslagenfrei

11.                    Festsetzung der zu erstattenden Leistungen nach § 49a VwVfG

        11.1          Festsetzung der zu erstattenden Leistung nach § 49a Abs. 1 Satz 2 VwVfG,                                   56 bis 337

                         auch in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 SächsVwVfZG einschließlich der Zinsen nach § 49a Abs. 3 

                         VwVfG, auch in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 SächsVwVfZG

        11.2          Festsetzung eines Zinsanspruches nach § 49a Abs. 4 VwVfG, auch in Verbindung mit § 1 Abs. 1   56 bis 337

                         Satz 1 SächsVwVfZG



Das Arbeitsgebiet umfasst folgende
Aufgabengebiete:
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
• Bearbeitung von Angelegenheiten zu

verkehrsrechtlichen Maßnahmen im
öffentlichen Verkehrsraum gem. Straßen-
verkehrsordnung (StVO)

• Erlaubnisse nach § 29 StVO zu Veranstal-
tungen im öffentlichen Verkehrsraum

• Anordnung nach § 45 StVO, Anordnung
Verkehrsregelnder Maßnahmen bei Bau -
maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
sowie Anordnung von Verkehrszeichen

• Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO
• Stellungnahmen nach § 29 StVO zu Anträ-

gen bezüglich übermäßiger Straßenbe-
nutzung 

• Verkehrshindernissen nach § 32 StVO
• Abnahme- und Kontrolltätigkeiten, Orts-

begehungen, Ortsbegehungen, Daten-
und Softwarepflege 

sowie

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 
• Bearbeitung von Angelegenheiten im

Zusammenhang mit Sondernutzungen
nach der städtischen Sondernutzungssat-
zung

• sonstige Ausnahmegenehmigungen wie
z.B. Genehmigungen Feuerwerk, Brauch-
tumsfeuer, Böllergenehmigungen 

• Allgemeine und sonstige Ordnungsbe-
hördliche Aufgaben 

Voraussetzung für die zu besetzende
Stelle ist:
• Abschluss als Verwaltungsfachangestell-

te/r oder die Laufbahnbefähigung im
mittleren nichttechnischen Verwaltungs-
dienst oder eine gleichwertige Ausbil-
dung ist von Vorteil

• Gewissenhaftigkeit, Belastbarkeit, korrek-
te Umgangsformen, Teamfähigkeit

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit werden

erwartet:
• Bereitschaft zur Tätigkeit in seltenen

Fällen am Abend oder an Wochenende,
flexible Arbeitszeiten 

• Führerschein Klasse B vorhanden sowie
Bereitschaft zur Nutzung des Privat-PKWs
für dienstliche Zwecke

• Flexibilität bei Veränderungen der Aufga-
ben oder der Organisation des Arbeitsbe-
reiches 

Von Vorteil sind:
• mehrjährige Berufserfahrung 
• umfangreiche Kenntnisse im o.g. Aufga-

bengebiet

Was bieten wir Ihnen?
• eine Vergütung in der Entgeltgruppe 8

TVöD-VKA
• 30 Tage Erholungsurlaub
• umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten 
• Zahlung von „vermögenswirksamen Leis-

Das Arbeitsgebiet umfasst folgende
Aufgabengebiete:
• selbstständige Durchführung von gärtne-

rischen Tätigkeiten wie z.B.:
Pflanzarbeiten und Pflanzenpflege
Baum- und Heckenschnitt
Grünlandschnitt
Kultivieren von grünen und blühenden
Pflanzen (Schnittblumen, Stauden etc.)

• Artgerechte Pflege der parkeigenen Tiere
(wie z.B. Damwild, Wassergeflügel) in den
Gehegen, damit ist eine flexible Arbeits-
zeit teilweise in den Abendstunden und
am Wochenende verbunden

• Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsar-
beiten von z.B. Spielplätzen inkl.
Zugangswegen (Streu- und Räumdienst
im Winter mit einbegriffen) 

• Reinigung der öffentlichen Parktoiletten
Der Einsatz erfolgt überwiegend in der
großen Stadtparkanlage sowie auf verschie-
denen Grünanlagen der Stadt Hainichen und
der Ortsteile.
Voraussetzung für die zu besetzende
Stelle ist:
• Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich

Landschaftsbau (Pflanzarbeiten- und
Unterhaltung, Hecken- und Baumschnitt,
Grünlandschnitt und Wegeunterhaltung)  

• Sicherer Umgang mit Maschinen/Geräten

(z.B. Kleintraktor und Heckenschere)
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft auch

an Wochenenden und in Abendstunden
• hohe physische Belastbarkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Durchsetzungsvermögen
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit werden
erwartet:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als

Gärtner (alle Fachrichtungen außer Obst-
und Gemüsebau) oder eine vergleichbare
Ausbildung 

• Bereitschaft zur Arbeit im Schichtwechsel
am Abend, Wochenende und Feiertagen,
flexible Arbeitszeiten 

• Führerschein mindestens Klasse B
vorhanden

Von Vorteil sind:
• mehrjährige Berufserfahrung 
• Kenntnisse im o.g. Aufgabengebiet
• Nachweis für den Umgang mit Freischnei-

dern und Motorkettensägen
Was bieten wir Ihnen?
• eine Vergütung in der Entgeltgruppe 5

TVöD-VKA
• 30 Tage Erholungsurlaub
• umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten 
• Zahlung von „vermögenswirksamen Leis-

tungen“
• Wir sind Mitglied bei der Aktion „JOBRAD“

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns Ihre vollständige Bewer-
bung bis zum 19.08.2022 schriftlich oder per
E-Mail an die:
Stadtverwaltung Hainichen
Personalverwaltung
Markt 1, 09661 Hainichen 
oder per E-Mail an: 
claudia.buettner@hainichen.de.

Bitte beachten Sie: Es können nur Anhänge in
PDF-Format bearbeitet werden.
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Clau-
dia Büttner, Telefon: 037207 60135, zur
Verfügung.
Ihre Daten werden von der Stadt Hainichen in
Erfüllung Ihrer Aufgaben gemäß den gelten-
den Bestimmungen zum Datenschutz verar-
beitet. Weitere Informationen über die Verar-
beitung der Daten und Ihre Rechte bei der
Verarbeitung der Daten finden Sie unter
www.hainichen.de.
Nach der Beendigung des Auswahlverfahrens
werden Ihre Bewerbungsunterlagen vernich-
tet.

Hainichen, den 29.06.2022

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister
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Stellenausschreibung Mitarbeiter im Bauhof – Bereich Stadtpark (Gärtnerei), m/w/d

In der Stadt Hainichen ist zum 01.01.2023 eine Stelle als Mitarbeiter im Bauhof für den Bereich Stadtpark (Gärtnerei), mit wöchentlich 39 h zu
besetzten. Die Vergütung erfolgt entsprechend der Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA.

Stellenausschreibung Sachbearbeiter öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
inkl. Sondernutzungen (m/w/d)

In der Stadt Hainichen ist zum 01.01.2023 die Stelle als Sachbearbeiter für den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung - Sondernutzungen,
mit wöchentlich 35 h zu besetzten. Die Vergütung erfolgt entsprechend der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA.



90. Geburtstag von Helmut Schmidt aus Hainichen 
am 29.6.2022

Einen berühmten Namensvetter hat Helmut
Schmidt, denn der ehemalige Bundeskanzler
der Bundesrepublik heißt genauso wie unser
Hainichener Einwohner, der bei guter Gesund-
heit am 29.6.2022 seinen 90. Geburtstag
feiern konnte.
Mit seiner Frau Elfriede und der Familie des
Sohnes wohnt er seit vielen Jahren am Otten-
dorfer Berg. Helmut und Elfriede Schmidt sind
zwischenzeitlich seit mehr als 67 Jahren
miteinander verheiratet und gehören damit
bei den am längsten verheirateten Ehepaaren
ebenfalls zu den „Rekordhaltern“ in unserer
Stadt.
Helmut Schmidt stammt ursprünglich aus
Eulendorf, welches bis 1994 ein eigenständi-
ger Ort war. Er erlernte nach der Schulzeit den
Beruf eines Möbeltischlers. Später arbeitete er
bei der Firma Kenzler in Hainichen und anschließend bei den Möbelwerken.   
Kurz nach der Hochzeit kauften sich die Eheleute Schmidt ein Reihenhaus mit Garten am Otten-
dorfer Berg. Dort konnte der Jubilar seine handwerklichen Fähigkeiten und seinen geschickten
Händen freien Lauf lassen, manchen Gegenstand reparieren, aber auch viel Neues entstehen
lassen.
Bei der Holzverarbeitung ließ Helmut Schmidt manches Räuchermännchen und viele Nusskna-
cker entstehen. Später kam als Hobby der Betrieb einer Modelleisenbahnanlage dazu.
Zu den Nachkommen des Jubilars zählen ein Sohn, der im gleichen Haus wie die Eltern lebt und
eine Enkeltochter, welche seit ihrer Lehrzeit am schönen Tegernsee in Oberbayern lebt und dort
verheiratet ist.
Ich besuchte den Jubilar am 29.6. und übermittelte die herzlichsten Glückwünsche des Stadt-
rats und der Stadtverwaltung.
Wir gratulieren Helmut Schmidt auch im Gellertstadtboten ganz herzlich zu seinem 90.
Geburtstag und wünschen ihm viele weitere gemeinsame Jahre mit seinen Angehörigen.

Dieter Greysinger 

Sitzungstermine
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Hinweise zum Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten zweckgebunden für
dieses Bewerbungsverfahren gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nur an Personen, welche in das
Bewerbungsverfahren eingebunden sind (z. B. Personalrat, Stadtrat). Die Löschung dieser Daten erfolgt grundsätzlich drei Monate nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens, sofern keine gesetzlichen Bestimmungen dem Entgegenstehen, die weitere Speicherung zum
Zwecke der Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt haben. 

tungen“
• Wir sind Mitglied bei der Aktion „JOBRAD“

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns Ihre vollständige Bewer-
bung bis zum 19.08.2022 schriftlich oder per
E-Mail an die:
Stadtverwaltung Hainichen
Personalverwaltung
Markt 1
09661 Hainichen 
oder per E-Mail an: claudia.buettner@haini-
chen.de.

Bitte beachten Sie: Es können nur Anhänge in

PDF-Format bearbeitet werden.
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Clau-
dia Büttner, Telefon: 037207 60135, zur
Verfügung.
Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung und Befähigung entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berück-
sichtigt. 
Ihre Daten werden von der Stadt Hainichen in
Erfüllung Ihrer Aufgaben gemäß den gelten-
den Bestimmungen zum Datenschutz verar-
beitet. Weitere Informationen über die Verar-
beitung der Daten und Ihre Rechte bei der
Verarbeitung der Daten finden Sie unter
www.hainichen.de.

Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen
keine Originalzeugnisse und -bescheinigun-
gen bei. Die Bewerbungsunterlagen werden
nur auf Wunsch und unter Mitsendung eines
frankierten Freiumschlages zurückgesandt.
Dies gilt auch für Mappen und Folien. Bei
erfolgloser Bewerbung nach Abschluss des
Auswahlverfahrens werden die Unterlagen
vernichtet. 

Hainichen, den 29.06.2022

Dieter Greysinger
Oberbürgermeister

Standesamtliche 
Nachrichten
Trauung
22.06.2022    
Tilo Wagler & Birgit Denise Pönitz, 
wohnhaft in Rossau, OT Niederrossau

Sterbefälle
21.06.2022    Bernd Voigt, 
geb. 1964, Hainichen
24.06.2022    Manfred Lippmann, 
geb. 1933, Hainichen
28.06.2022    Jörg Tochtenhagen, 
geb. 1968, Hainichen, OT Riechberg

● NICHTAMTLICHER TEIL

GEBURTSTAG
Sitzung des Stadtrates
Mittwoch, den 20.07.2022

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung

werden im Schaukasten am Rathaus und in

den Ortsteilen bekannt gegeben.

Sitzungen der Ortschaftsräte
Bockendorf

Dienstag, den 06.09.2022
Cunnersdorf

Donnerstag, den 01.09.2022
Eulendorf

Montag, den 12.09.2022
Gersdorf-Falkenau

Donnerstag, den 01.09.2022
Riechberg-Siegfried

Montag, den 12.09.2022
Schlegel

Donnerstag, den 01.09.2022

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung

werden im Schaukasten am Rathaus und in

den Ortsteilen bekannt gegeben.



Unter dem Motto „Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit, miteinander im Straßenverkehr auf
vertrauensvoller Basis“ arbeitet der Verein
Gebietsverkehrswacht Mittweida e.V. an viel-
fältigen Projekten, die dem Vereinszweck –
Verkehrssicherheit- in der Region des ehema-
ligen Landkreises Mittweida dienen.
Eines der wichtigsten Anliegen ist die mate-
riell-technische Sicherstellung der Fahrrad-
ausbildung an den Grundschulen in Zusam-
menarbeit mit dem Bereich Prävention der
Polizeidirektion Chemnitz und den Grund-
schulen selbst. 
Dafür stehen dem Verein eine mobile Jugend-
verkehrsschule (Transporter bis 3,5 t zulässi-
ge Gesamtmasse) und die stationäre Jugend-
verkehrsschule in Burgstädt zur Verfügung.

Für die Fahrtätigkeit und Betreuung der
Jugendverkehrsschulen an den Ausbildungs-
terminen in der Region sucht der Verein enga-
gierte und ehrenamtlich tätige Helfer, z. Bsp.
Seniorinnen bzw. Senioren, die die Fahrrad-
ausbildung tatkräftig unterstützen. Diese
Ausbildung beginnt mit dem neuen Schuljahr
2022/2023, also ab September 2022. 

Welche Voraussetzungen sollten mitge-
bracht werden:
- Führerschein mindestens Klasse B
- Flexibilität bei der Zeiteinteilung für diese

Tätigkeit
- Bereitschaft für ehrenamtliche Tätigkeit 
- Eignung für die Arbeit mit jüngeren Schul-

kindern

- Bereitschaft für körperliche Betätigung
(keine Mobilitätseinschränkungen)

- Handwerkliche Begabung (z. Bsp. Kleinre-
paraturen an Fahrrädern, Montagetätig-
keiten)

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erfolgen
Zahlungen im Rahmen von Aufwandentschä-
digungen.
Haben Sie Interesse für genannte Tätigkeit,
dann kontaktieren Sie den Vorstand des
Vereins. Wir beraten und informieren Sie
gern.
Kontaktdaten: Tel.: 03727/976393, E-Mail:
gebietsverkehrswacht-mittweida@web.de
Gebietsverkehrswacht Mittweida e.V., 
Leipziger Straße 27, Mittweida 17

16. Juli 2022
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AUS UNSEREN SCHULEN/KINDEREINRICHTUNGEN

Arbeitseinsätze in der Kita Zwergenland

Im Herbst und im Frühjahr fanden
in unserer Kita zwei Arbeitseinsät-
ze mit Eltern und Mitarbeitern
statt. Dabei wurden das Kombi-
spielgerät umgebaut und der Sand
komplett ausgetauscht. Nun
können die Kinder die Spielkombi-
nation mit neuem Kletternetz
wieder mit Freude nutzen. Ein
großer Dank gilt Herrn Kevin

Weipert, unter dessen Regie der ganze Umbau stattfand.
Außerdem wurde auch der Hang zur Straße von Wildwuchs befreit und
Miscantus (gesponsert von Naturbrennstoffe Kretzschmann) aufge-
bracht. Vielen Dank noch einmal an alle fleißigen Helfer und Sponso-
ren.
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei der Firma Demmelhuber, die
uns für alle Kinder mit neuen Sitzgruppen ausstattete.

Kindertag im Zwergenland

In diesem Jahr konnten wir endlich gemeinsam mit den Familien den
Kindertag feiern. Der 1. Juni begann mit einer Fotoaufnahme aller Klei-
nen und Großen im Hof der Kita. Das Fotostudio Sarah Riedel unter-

stützte uns dabei mit
einer Drohne und alle
Zwerge formten ein
Herz. Vielen Dank für
die schönen Bilder, die
eine Erinnerung für alle
sind.
Danach wurden unsere
Kinder mit neuen Fahr-
zeugen beschenkt, es
gab Roller, Buggys und
Traktoren. Der Nachmittag bildete dann den Abschluss unseres Bauer-
hofprojektes. Nachdem alle Kinder in den letzten Wochen viel über
kleine und große Tiere lernten, die Kühe in der Milchviehanlage in
Cunnersdorf besuchten und wir Traktoren sowie Schafe in der Kita zu
Besuch hatten, ging es am 01. Juni natürlich um den Spaß gemeinsam
mit den Familien. Im Streichelzoo waren Hasen, Meerschweinchen und
Hühner zu bestaunen, die Kinder konnten Kühe melken, Ponyreiten
oder sich beim Schubkarrenrennen oder Stiefelweitwurf messen. Auch
beim Kinderschminken und natürlich auf der Hüpfburg, gesponsert
von Herrn Stecher aus Cunnersdorf, herrschte Hochbetrieb. Vielen
Dank an alle Unterstützer unseres Bauernhofprojektes, die fleißigen
Kuchenbäcker und alle die zum Gelingen des Kindertages beitragen
haben.

Das Team der Kita Zwergenland

Verkehrsgebietswacht

5000 Euro Spende der Norma-Stiftung an die Oberschule

Am Donnerstag, dem 23. Juni, übergab Herr Lehmann, Niederlassungsleiter der Firma Norma in
Rossau, der F.-G- Keller-Oberschule einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Die Spende, ausgelobt
von der Manfred Roth Stiftung, soll Projekten zur Förderung von Bildung und Erziehung bzw.
Kultur und Gesundheit zugute kommen. Manfred Roth war Gründer und Inhaber des Lebensmit-
teldiscounters und brachte sein Privatvermögen in die Stiftung ein. Die Stiftung will das Geld
sinnvoll in der Region einsetzen, um den Menschen hier etwas zurückzugeben.
Im Dezember des vergangenen Jahres erhielten wir einen Anruf, dass die Oberschule in Haini-
chen ein förderwürdiges Projekt einreichen solle. Herr Thoß, maßgeblich an der Umsetzung des
Digitalpakts beteiligt, hatte sofort eine Idee, wie die Schule das Geld einsetzen kann, um Schü-
lerinnen und Schülern einen noch lebendigeren Unterricht zu ermöglichen sowie Unterrichtsin-
halte erlebbarer, dynamischer und interessanter darstellen und vermitteln zu können: Die 5000
Euro sollen für den Kauf von iPads verwendet werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Lehmann, der uns den Scheck überreichte,
sowie bei den Verantwortlichen der Manfred Roth Stiftung für diese Spende.
Corinna Weinhold

VEREINE/VERBÄNDE
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Sommerfest des Allgemeinen Turnverein
1848 Hainichen e.V. im Juni 2022

Das Sommerfest des Allgemeinen Turnverein 1848 Hainichen e.V. war
ein voller Erfolg. Rund 200 Mitglieder und Angehörige sind unserem
Aufruf gefolgt und trafen sich am 24.06. auf dem Sportplatz im Sport-
forum zum Sport treiben, Essen, Trinken, einer Runde Plauschen und
zum gemeinsamen Spaß haben. Als sportlichen Anreiz galt es, das
Sportabzeichen abzulegen. Dies taten knapp 50 Sportler und Sportle-
rinnen im Alter von 6 bis 50 Jahren. Auch Eltern, die gelegentlich nur
joggen gehen, stellten sich dieser herausforderungsvollen Aufgabe.
Für die Verpflegung sorgten die Vereinsmitglieder in Zusammenarbeit mit
dem Wintergarten und es gab leckere Dinge vom Grill, Obst und Salate.
Die Kinder konnten außerdem kostenlos das großartige Bastel- und
Malangebot vom Freizeitfranz nutzen und kreativ werden. Hier
entstanden tolle Kunstwerke. Auf der Hüpfburg tobten sie sich bis
spät am Abend aus. An der T-Wall hatten alle viel Spaß, die es lieben,
ihre Reaktion zu testen und (besonders die Kinder) blinkende Lichter
schnellstmöglich auszuschlagen. Die Sieger dieses Wettbewerbes
sind auf unserer Internetseite ersichtlich.
Zu fortgeschrittener Stunde peitschten unsere Jugendlichen und
Erwachsene ihre Emotionen beim Volleyballspiel hoch. Das gemeinsa-
me Volleyballspiel ist mittlerweile zur Tradition geworden.
Unser Dank gilt dem Vorstand und dem Trainerteam, die alles so gut
organisiert haben. Außerdem dem Wettergott, der pünktlich zum
Aufbau den himmelseigenen Wasserhahn abgestellt hat.

Ulrike Braune, Übungsleiterin d. Allg. Turnverein 1848 Hainichen e. V. 

Wer hat Lust unsere Partner-
stadt Ustek zu besuchen?

Im August 2019 besuchte auf Initiative des
Freundeskreises Dorsten/Hainichen e. V. eine
Gruppe von 45 Hainichenern unsere Partner-
stadt Ustek. Das Echo auf diese Fahrt war so
groß, dass wir für April 2020 die nächste Tour
geplant hatten. Doch Corona verhinderte
diese. Jetzt endlich möchten wir diese Fahrt
nachholen und interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, diese
schöne, kleine Stadt kennenzulernen. Termin ist Samstag, der
3.9.2022, Abfahrt 8.00 Uhr am Bahnhof Hainichen.
Wir haben gemeinsam mit unseren tschechischen Freunden für 10 Uhr
eine kurze Begrüßung durch den Bürgermeister und anschließend
eine deutschsprachige Stadtführung geplant.
Danach gibt es Mittagessen, welches wir vorbestellen. Anschließend
wird es Zeit zum individuellen Erkunden der Stadt geben. So ist ein
Besuch des Teufelsmuseums möglich oder einfach das Flair der Stadt
zu erleben. Es gibt auch ein sehr schönes Café, wo man lecker Kaffee
und Kuchen genießen kann.
Gegen 16 Uhr geht die Fahrt weiter nach Ostre, einem Ortsteil von
Ustek.Von hier aus können wir auf den ca. 400m hohen Kapellenberg
wandern. Der Weg nach oben ist von kleinen Kapellen gesäumt. Vom
Gipfel hat man einen sehr schönen Blick auf Ustek und die Umgebung.
Für ca. 17Uhr ist die Rückfahrt geplant.
Die Fahrtkosten, inkl. Stadtführung betragen 35 Euro. Das Mittages-
sen und evtl. Eintritte sind vor Ort selbst zu bezahlen. Die Preise hier-
für sind sehr günstig.
Zu beachten bitten wir, dass an diesem Tag ein nicht zu unterschät-
zendes Laufpensum auf die Teilnehmer wartet. Ustek liegt auf einem
Sandsteinfelsen und entsprechend bergauf und bergab geht es auf
historischem Pflaster. Der Weg auf den Kapellenberg ist recht steil
bergan und unbefestigt, aber nicht weit.
Wer Lust bekommen hat, diesen Tagesausflug mit uns gemeinsam zu
erleben meldet sich bitte bis 1.8.2022 bei der Vorsitzenden 
des Freundeskreises, Carmen Fischer unter 0177 3069489 oder 
carmenfischerhc@googlemail.com. Wir freuen uns auf einen schönen Tag.

Carmen Fischer, Vorsitzende Freundeskreis Dorsten Hainichen e. V.
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Mit den Anfeuerungsrufen der zahlreich mitgereisten Eltern kämpften
21 Schwimmer der DLRG Mittelsachsen am Samstag, 25.Juni bei den
Kreis- Kinder- und Jugendspielen im Johannisbad in Freiberg erfolg-
reich um Medaillen. Mit dem Ergebnis 30x Gold, 12x Silber und 14x
Bronze sind die Trainer um Sven Baier, Veronika  Zehnder, Malte Baier
und Anke Mehnert sehr zufrieden. Auch Thilo Mehnert ließ es sich
nicht nehmen kurz vorbeizuschauen, um die gemeinsamen Schützlin-
ge anzufeuern. Besonders erfolgreich und auch glücklich mit den
geschwommenen Zeiten waren Liah Lehmann, Anne Roth, Malte Baier,
die jeweils alle ihre Wettkämpfe gewannen. Mit 3x Gold, 1x Silber war
Pia Adlung sichtlich glücklich ebenso wie Jakob Zehnder mit 3x Gold,
1x Bronze, Carolina Seidel mit 2x Gold, 2x Silber, Leonie Lenz mit 2x
Gold, 2x Bronze, Jakob Roth mit 2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze, Till
Baier 2x Gold, 2x Bronze.
Aber auch unsere jüngeren Schwimmer haben sich sehr gut geschla-
gen. Sie mussten sich in einem stärkeren Starterfeld gegen Schwim-
mer aus den beiden Schwimmsportvereinen - ATSV Freiberg e.V. und
SSV Freiberg durchsetzen. Ben Rakette fischte 2 Silbermedaillen, Ralf
Wegert 3 Bronzemedaillen, Frieda Schumann bei ihrem ersten Wett-
kampf überhaupt 2 Silbermedaillen, Alina Palm 2 Bronzemedaillen,
Hannah Beer 1 Gold-, 2 Bronzemedaillen, Alex Simon 1 Bronzemedail-
le, Ben Weber 1 Silber-, 1 Bronzemedaille, Maja Beer 1 Silbermedaille
aus dem 25m langen Becken.

Dabei stehen die Schwimmsportdisziplinen wie 50m Delphin, 50m
und 100m Rücken sonst nicht so auf dem Trainingsplan. Die DLRG
orientiert sich mit ihren Rettungsübungen mehr auf das Tauchen, Frei-
stil- und Brustschwimmen.Besonderer Höhepunkt waren die Staffel-
wettkämpfe. Unter viel Beifall und lauten Zurufen schafften alle Teil-
nehmer ihre 50m Strecke und wurden mit einer Medaille belohnt.
Ein besonderer Dank gilt Madlen Baier, die bei der Mannschaftführung
alle Mitglieder unterstützte, Nicole Montag-Lenz, die das Protokoll
führte, Sonja Thermer, Veronika Zehnder und Anke Mehnert als
Kampfrichter. Anke Mehnert

DLRG Schwimmer erkämpfen 56 Medaillen bei KKJS



Über dieses tolle Ereignis, welches am 25.6.
am Areal von Naturbrennstoffe Kretschmann
stattfand, wurde an anderer Stelle bereits
ausführlich berichtet. Ich möchte mit zwei
zusätzlichen Bildern und ein paar persönli-

chen Worten noch einmal die Bedeutung
dieser Veranstaltung unterstreichen.
So hat in unserem Ortsteil Riechberg Karin
Meixelsberger mit maßgeblicher Unterstüt-
zung ihrer Tochter Brit eine vierköpfige Fami-

lie aus Charkiw in der Ukraine aufgenommen,
welche nun schon seit über 3 Monaten
gemeinsam unter einem Dach wohnen. Es
handelt sich um die Oma, die Tochter und
zwei Kinder. 

"Sind die Hände sauber? Zeig mal! Waschen
gehen." Für die knapp 30 Schüler, die am
Samstagnachmittag beim Fest der Vielfalt die
Schulbank drücken mussten, ging es streng
zu. Oberlehrer Michael Kreskowsky hatte
straffe Regeln, was seinen Schulunterricht zu
Kaisers Zeiten anbelangt. Uns so mussten die
mit Schuluniform ausstaffierten Schülerinnen
und Schüler im Alter zwischen 5 und über 50
Jahren stramm neben ihren Schulbänken
stehen, als der Oberlehrer das überdimensio-
nale Klassenzimmer mit einem Rohrstock
unterm Arm betrat. Der historische Unter-
richt, der für einige Schulen fester Bestandteil
des Lehrplans ist, war nur eines der High-
lights des "Festes der Vielfalt", das am Sams-
tag mehrere hundert Besucher auf das Gelän-
de der Firma Naturbrennstoffe in Hainichen
lockte. 
Gemeinsam mit dem Verein Communitas
sowie weiteren Vereinen und Firmen war das
Fest innerhalb kürzester Zeit auf die Beine
gestellt worden. "Wir wollten den Bürgern,
unseren Unterstützern, den Mitarbeitern und
den Flüchtlingen aus der Ukraine und aus
anderen Ländern eine Auszeit vom für einige
von ihnen recht sorgenvollen Alltag gönnen.
Gleichzeitig wurde Geld für den Tierschutz-
verein Hainichen, den Reitverein Striegistal
und die Ukraine-Hilfstransporte des Vereins
Communitas gesammelt", so Thomas
Kretschmann, Projektleiter der Hilfstranspor-
te und Inhaber der Firma Naturbrennstoffe,
auf deren Betriebsgelände das Fest stattfand.  
Allein der Kuchenbasar, mit dem das Fest
eröffnet wurde, brachte mehr als 450 Euro
ein. Neben den Mitgliedern des Tierschutz-
vereins sowie Helfern und Unterstützern des
Vereins Communitas hatten auch die Bäcke-
reien Kirsten aus Hainichen, Rendler aus
Rossau und Nowack aus Grünlichtenberg
Kuchen gespendet. Was übrig blieb brachten
Raminta und Thomas Kretschmann am Sonn-
tag zum Kaffeetrinken ins DRK-Pflegeheim in
Hainichen, zur Freude der Senioren. 
Auch für die Reiterinnen und Reiter der Verei-
ne Striegistal und Langenstriegis war das Fest
ein Erfolg. Sie hatten Hindernisse auf einer
von der Firma Rico Martin direkt neben dem
Festgelände bereitgestellten Wiese aufgebaut
und vollführten mit ihren Pferden vor den
Augen der Zuschauer Sprünge. "Wir konnten
das Fest gleich als Trainingseinheit nutzen
und wir freuen uns, wenn wir der Firma
Naturbrennstoffe für ihre langjährige Unter-

stützung mit Tiereinstreu und Preisen für
unsere Turniere auch etwas zurückgeben
können", erklärte Lisa Kaminski vom Reitver-
ein Striegistal. Franziska Neubert aus Langen-
striegis saß erstmals nach der Geburt ihre
Kindes wieder vor Publikum im Sattel und
war stolz auf ihren 7jährigen Sohn Fritz
Neubert, der überhaupt zum ersten mal vor
Publikum mit seinem Reitpony "Conni"
sprang. Die Einnahme aus dem parallel
durchgeführten Reiten für Kinder kommen
dem Striegistaler Verein zugute.
Eigentlich sollte das Fest von Landrat Matthias
Damm und dem Hainichener Oberbürgermeis-
ter Dieter Greysinger eröffnet werden. Doch
die waren bei ihrem Rundgang durch das
Spendenlager und die Lagerhallen der Firma
Naturbrennstoffe hängen geblieben. Landrat
Damm zeigte sich tief bewegt von dem Enga-
gement des Vereins Communitas, der seit
Kriegsausbruch bereits acht Lastzüge mit
Hilfsgütern in die Ukraine entsendet hat. Das
Ehepaar Damm zählt schon seit vielen Jahren
zu den Unterstützern der Hilfstransporte.
Aber auch über das Thema Versorgungssicher-
heit wurde beim Gang durch die sich teils bis
zu fünf Meter hoch aufgetürmten Paletten mit
Holzbriketts, Pellets, Kaminholz und Tierein-
streu gesprochen. Damm regte unter anderem
an, den auf den Hallendächern gewonnenen
Solarstrom für kommunale Einrichtungen zu
nutzen und so den regionalen Energiekreislauf
zu stärken.  
Maßgeblich unterstützt wurde das Fest vom
Hainichener Veranstalter "PartyQuerBeet", der
neben der Getränkeversorgung auch zwei
Hüpfburgen stellte, die bis zur Abenddämme-

rung zahlreiche Kinder begeisterten. Der ATV
Hainichen hatte eine Wand mit LED-Buzzern
als Geschicklichkeitsspiel mitgebracht. Und
mit Livemusik sorgten Josiah Narwold an der
E-Gitarre und Friedemann Theile von der
Trommelstube Hainichen am Schlagzeug am
Abend für Partystimmung. Christian Schäd-
lich hatte mit seiner CS Event-Technik Licht
und Ton im Griff zog das Tanzvolk bis in die
späten Abendstunden auf die Tanzfläche.
Für die Mitarbeiter der Firma Naturbrennstof-
fe und die Mitglieder des Vereins Communi-
tas geht es nun Schlag auf Schlag weiter.
Schon bald soll der nächste, nunmehr bereit
neunte, Hilfstransport in die Ukraine starten.
Erst am Freitag hatte das Roßweiner Pflege-
heim Berta Börnder dafür 20 Pflegebetten
geliefert. Zusammen mit weiteren Sachspen-
den sollen diese schnellstmöglich in die
Ukraine geliefert werden.
Infos: Die komplette Liste der benötigten
Sachspenden gibt es im Internet unter
https://naturbrennstoffe.com/blog/hilfs-
transport-ukraine-das-passiert-gerade
Spendenannahme: Spenden werden wochen-
tags von 9-17 Uhr und samstags 9-11 Uhr im
Spendenlager bei der Firma Naturbrennstoffe
Kretschmann, Friedrich-Gottlob-Keller-Sied-
lung 27a, angenommen. Geldspenden
können im Lager gegen Quittung abgegeben
oder auf das Spendenkonto des Vereins
Communitas bei der Sparkasse Mittelsach-
sen, IBAN DE54 8705 2000 3330 0100 01,
überwiesen werden.    

Thomas Kretschmann, Naturbrennstoffe
Kretschmann

Strenger Oberlehrer und Landrat mit Blick auf die Umwelt
Fest der Vielfalt in Hainchen lockt die Besucher 

Als Oberlehrer hatte Michael Kreskowsky
seine Schüler beim Fest der Vielfalt im Griff.
Foto: Thomas Kretschmann 

Viele Mitbürger aus der Ukraine waren zum
Fest gekommen. Die meisten von ihnen sind
nach Kriegsausbruch nach Deutshcland
geflohen. Foto: Thomas Kretschmann

Kleine Bildernachlese zum Festival der Vielfalt am 25.6.2022
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● Störungsrufnummern (kostenfrei) Montag bis Sonntag: 0.00 bis 24.00 Uhr

MITNETZ STROM                      MITNETZ GAS
0800 2 30 50 70                         0800 2 20 09 22

Dies ist äußerst positives Beispiel gelebte
Menschlichkeit und Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Menschen aus diesem derzeit so
schwer getroffenen Land. Vielen Dank dafür.
Der Dank gilt natürlich auch allen anderen
Hainichenern, welche auf ähnliche Weise in

den letzten Monaten ein Herz gezeigt haben.
Auf dem anderen Bild zu sehen sind die
Hauptorganisatoren des Festivals Raminta
und Thomas Kretschmann, Uwe Anke aus
Pappendorf, der seit kurzem dem Verein
Communitas e. V. vorsteht, Landrat Matthias

Damm und meine Person.
Noch einmal herzlichen Dank den Organisa-
toren der Veranstaltung und allen Akteuren
von Communitas für ihr großartiges Engage-
ment bei der Ukrainehilfe.
Dieter Greysinger
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ÖFFNUNGS- UND SPRECHZEITEN
● Stadtverwaltung Hainichen

Markt 1, 09661 Hainichen, 

Tel. 037207 60-170, Fax 037207 60-112

Bereitschaftsdienst: 0174-6599565

Bürgerbüro

Montag, Freitag     09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag               09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch              geschlossen

Donnerstag           09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

1. Samstag            09.00 bis 11.00 Uhr

Fachabteilungen und Ausstellung: „Der

rastlose Geist – Friedrich Gottlob Keller“:

Montag, Freitag     09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag               09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch              geschlossen

Donnerstag           09.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

● Stadtbibliothek

Bibliothek im Herfurthschen Haus

Markt 9, 09661 Hainichen

Tel. 037207 53076, bibliothek@hainichen.de 

www.hainichen.bbopac.de

www.onleihe.de/bibo-on

Montag                 geschlossen

Dienstag               10.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch              13.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag          10.00 bis 12.00 Uhr und 

                            13.00 bis 18.00 Uhr

Freitag                  10.00 bis 14.00 Uhr

Samstag                09.00 bis 11.00 Uhr

● Gellert-Museum

Oederaner Straße 10, 09661 Hainichen

Tel.: 037207 2498, Fax: 037207 65450

www.gellert-museum.de

info@gellert-museum.de

News: www.museen-mittelsachsen.de

Die Einrichtung wird durch den Kulturraum

Erzgebirge-Mittelsachsen institutionell ge fördert,

mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundla-

ge des von den Abgeordneten des Sächsischen

Landtags beschlossenen Haushaltes.

Sonntag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr und

mit Terminvereinbarung

Schul- und Freizeitprogramme:  

www.gellert-museum.de 

> Museumspädagogik

● Gästeamt  

Dienstag    9.00 - 12.00 Uhr 

und 12:30 - 17.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag           9.00 - 15.00 Uhr

Samstag        8.00 - 12.00 Uhr            

Sonntag / Montag         geschlossen

Tel.: 037207 656209 

e-mail: info@gaesteamt-hainichen.de

● Lehrschwimmhalle

Vom 16.07. bis 31.08. bleibt die Lehr-

schwimmhalle geschlossen. 

Privat oder gewerblich können Sie die Lehr-

schwimmhalle nutzen. Anmeldungen bitte

bei Frau Geisler (Tel: 037207 60-167; 

E-Mail: Evelyn.Geisler@Hainichen.de)

● Öffnungszeiten Freibad

Montag bis Sonntag   

10 bis 19 Uhr (witterungsbedingt)

Sie erreichen die Schwimmmeister des Frei-

bades unter 037207 2377.

Eintritt:    Erwachsene 3,50 €

    Ermäßigte 2,00 €

Zu weiteren Tarifen erhalten Sie an der

Kasse des Freibades Auskunft.  

● Camera obscura

Montag / Dienstag      geschlossen

Mittwoch bis Freitag    13.00 bis 16.00 Uhr

Samstag / Sonntag      11.00 bis 16.00 Uhr

Führungen, außerhalb der Öffnungszeiten,

sind jederzeit nach Anmeldung 

möglich unter 0151/16259220 oder 

evelyn.geisler@hainichen.de

● Tuchmacherhaus

montags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

geöffnet

Fragen und Terminvereinbarungen bitte

telefonisch unter 037207 /  88855 (auch

AB) und per e-mail an tuchmacher-hc@

t-online.de möglich.

BEREITSCHAFTSDIENSTE 
● Notrufe

Polizei 110
Feuerwehr 112
DRK-Rettungsdienst 112
Ärztlicher Notdienst 112
Kassenärztlicher Notfalldienst 116 117

● Zahnärzte 

Mittweida und Hainichen sind ein Not -
dienstkreis. Die eingeteilte Praxis ist für
beide Orte zuständig. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

16.07.2022          9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dr. Frank Petrich
Bismarckstraße 18, 09306 Rochlitz
Tel.: 03737 42909
17.07.2022          9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dr. Jürgen Grießmann
Schulstraße 4, 09661 Hainichen
Tel.: 037207 51694
23.-24.07.2022   9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dr. Ralf Heusinger
Winklerstraße 7, 09669 Frankenberg
Tel.: 037206 2141
30.- 31.07.2022   9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Praxis Dilek Elisabeth Dams
Lauenhainer Straße 57 09648 Mittweida
Tel.: 03727 3465

● Apotheken 

16.07.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
17.07.22  Rosen-Apotheke, Hainichen
18.07.22  Merkur-Apotheke, Mittweida
19.07.22  Luther-Apotheke, Hainichen  
20.07.22  Rosenapotheke, Mittweida
21.07.22  Katharinen- Apo., Frankenberg
22.07.22  Sonnen-Apotheke, Mittweida  
23.07.22  Apo. am Bahnhof, Hainichen    
24.07.22  Stadt- und Löwenapo., Mittweida
25.07.22  Katharinen- Apo., Frankenberg
26.07.22  Ratsapotheke, Mittweida
27.07.22  Leo-Apotheke, Frankenberg
28.07.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
29.07.22  Rosen-Apotheke, Hainichen
30.07.22  Merkur-Apotheke, Mittweida
31.07.22  Luther-Apotheke, Hainichen  
01.08.22  Rosenapotheke, Mittweida
02.08.22  Katharinen-Apo., Frankenberg
03.08.22  Sonnen-Apotheke, Mittweida  
04.08.22  Apo. am Bahnhof, Hainichen    
05.08.22  Stadt- und Löwenapo., Mittweida
06.08.22  Katharinen-Apo., Frankenberg
07.08.22  Ratsapotheke, Mittweida
08.08.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
09.08.22  Löwen-Apotheke, Frankenberg
10.08.22  Stadt- und Löwenapo., Mittweida
11.08.22  Merkur-Apotheke, Mittweida
12.08.22  Ratsapotheke, Mittweida
13.08.22  Rosenapotheke, Mittweida
14.08.22  Katharinen-Apo., Frankenberg
15.08.22  Sonnen-Apotheke, Mittweida  
16.08.22  Apo. am Bahnhof, Hainichen
17.08.22  Rosen-Apotheke, Hainichen
18.08.22  Katharinen-Apo., Frankenberg
19.08.22  Katharinen-Apo., FrankenbergC
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● Ausstellungen des Gellert-Museums

27. März bis 17. Juli 2022
Wundertüte. Zeichnungen, Geschichten, Design und ganz viel Scha-
bernack von Sybille
Hein, Berlin, für ganz
Junge und Junggeblie-
bene.
Kinderzimmerplakate,
Entwürfe für Buchil-
lustrationen, Quatsch-
und Reimbücher, Stof-
fe mit Mustern
speziell für Kinder,
Ausschnitte aus der
Sendung mit der Maus
und dem Elefanten
regen Fantasie und kreative Ideen an. © C. Salzmann

31. Juli bis 31. Oktober 2022
Von Angsthase bis Ziegenpeter. Zeichnungen und Malerei, Illustratio-
nen und Landschaften von Christine Salzmann, Leipzig.
Zur Eröffnung am 31. Juli, 11 Uhr spricht Michael Triegel, Leipzig.

Fabelkabinett 
17. April bis 9. Oktober 2022
»Die stummen Hunde«. Illustrationen von Sergio Vesely zu Fabeln des
kubanischen Autors Miguel Barnet aus der Sammlung 

● Veranstaltungen des Gellert-Museums

Unter Vorbehalt! Bitte voranmelden unter 037207-2498 oder 
info@gellert-museum.de.

10. August 2022, 15 Uhr | 24. August 2022, 15 Uhr Treff am
Museum | Märchen aus aller Welt.
Parklesung von jungen Menschen für Junggebliebene.
Es stehen Kaffee, Tee und mehr für ein individuelles Nachmittagspick-
nick zur Auswahl. Eintritt: 6 Euro/4 Euro, bitte anmelden

Feriensommer
2. August 2022, 10 bis 12 Uhr | 16. August 2022, 10 bis 12 Uhr 
Farbflirren. Experimenteller Malworkshop für Kinder ab 3 Jahren, auch
als Kunstdialog mit Erwachsenen. Eintritt: frei Material: 2 Euro (entfällt
für alle Geflüchteten), bitte anmelden

9. August 2022, 11 bis 12 Uhr | 23. August 2022, 11 bis 12 Uhr 
Lass die Mäuse tanzen! Wir bauen Hampelfiguren mit Motiven
von Christine Salzmann mit Kindern ab 5 Jahren.
Eintritt: frei Material: 1 Euro (entfällt für alle Geflüchteten), bitte
anmelden

● Webschule, Albertstraße 1

SCHAUFENSTER HEIMATMUSEUM HAINICHEN
Terminvereinbarung für »handfeste, objektive« Einblicke in die regio-
nalgeschichtlichen Sammlungsbestände im Gellert-Museum Hainichen.
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Ausstellung im Hainichener Rathaus der Stadtverwaltung
Hainichen und der Diakonie Rochlitz „Viele kleine Hände –
Kunst in der Frühförderung“
Im Vorfeld der Stadtratssitzung am 22.6.2022 wurde rund um das
Sitzungszimmer in der 2. Etage des Hainichener Rathauses die
Ausstellung „Viele kleine Kinderhände“ eröffnet. 
Zur Ausstellungseröffnung waren neben Mitarbeiterinnen der Stadt-
verwaltung, dem Oberbürgermeister und Stadtrat Detlef Wittstock
auch Vertreter der Diakonie Rochlitz gekommen. So Kerstin Rudolph,
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Doreen Lägel, Leiterin der
Diakonie Frühförderung. Musikalische Stücke kamen von Rebekka und
Timon Martin aus unserem Ortsteil Riechberg.

Vorschüler mit Defiziten? Frühförderung hilft
Die Entscheidung, ob ein Kind schulreif ist
oder lieber noch ein Jahr im Kindergarten
bleiben sollte, ist nicht leicht. Die Frühförde-
rung hilft Kindern im Vorschulalter bei einer
guten Vorbereitung auf die Schule. Die Ergo-
therapeuten und Sozialpädagogen trainieren
auf spielerische Weise die Fein- und Grobmo-
torik. Gleichzeitig leiten sie die Eltern dazu
an. Die Kinder lernen zum Beispiel, konzen-
triert bei einer Sache zu bleiben und Aufga-
ben bis zum Ende auszuführen. 
„Eltern können sich Unterstützung holen“, sagt Doreen Lägel vom
Diakonischen Werk Rochlitz. „Wenn sie sich Sorgen machen, ob ihr
Vorschulkind altersgerecht entwickelt ist, so ist der behandelnde
Kinderarzt Ansprechpartner für eine Überweisung zur Frühförderstel-
le.“ 

Über die Frühförderung
Jährlich erhalten rund 120 Kinder mit verzögerter Entwicklung oder
Behinderung in der Frühförderstelle des Diakonischen Werkes Rochlitz
Unterstützung bei ihrer körperlichen und geistigen Entfaltung. Früh-
förderung sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen und kann
bis zum Schuleintritt fortgesetzt werden. Dafür arbeiten heilpädagogi-
sche und therapeutische Mitarbeiter Hand in Hand. Sie sind in der
Region Mittweida und Rochlitz, Burgstädt sowie Penig im Einsatz. 
Weitere Informationen geben die Diakonie-Mitarbeiter gern unter
03737 / 4931-13 oder 03727 / 996753-30 oder unter www.diakonie-
rochlitz.de.

Ausstellung im Rathaus Hainichen
Noch bis Ende November 2022 ist
die Ausstellung „Viele kleine
Hände – Kunst in der Frühförde-
rung“ im Rathaus Hainichen zu
sehen. Während einer kleinen
Vernissage am 22. Juni staunten
Oberbürgermeister Dieter Grey-
singer und weitere Gäste aus dem

Stadtrat sowie der Stadtverwaltung über die farbintensiven und fröhli-
chen Collagen aus Kinderhand. Greysinger berichtete, dass er persön-
lich die Arbeit der Frühförderung im Diakonischen Werk Rochlitz
bereits vor einigen Jahren kennengelernt habe, als sein Sohn kurz
vorm Schuleintritt regelmäßige Förderangebote nutzte.
„Durch die Frühförderung werden diverse Fähigkeiten geschult: zum
Beispiel Feinmotorik, Kreativität und Frustrationstoleranz“, so Doreen
Lägel, die Leiterin der Frühförderung beim Diakonischen Werk Roch-
litz. „Und natürlich profitiert das Selbstbewusstsein, wenn die kleinen
Künstler ihr Werk in einer Ausstellung wiederfinden.“

Text und Bilder: Kerstin Rudolph und Dieter Greysinger

AUSSTELLUNGEN / 
VERANSTALTUNGEN

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzvorschriften!
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SONSTIGES

Hainichenerin Dorena Vossler läuft 
trotz Handicaps beim Spendenlauf der
Hospizdienste in Mittweida mit dem 
Rollator Runden für einen guten Zweck

Auf der Leichtathletikanlage im
Stadion „Am Schwanenteich“ fand
am 18.6. der traditionelle Spen-
denlauf für einen guten Zweck der
Hospizdienste der Region Mittwei-
da statt. 
Pro gelaufener Runde gab es durch
einen vorher festzulegenden Spon-
sor einen Geldbetrag, welcher dem
guten Zweck zugutekommt. Bei
Dorena Vossler, die trotz ihres Han-
dicaps, sie ist aufgrund einer Geh-
behinderung auf einen Rollator an-
gewiesen, zum wiederholten Male
bei dieser Veranstaltung mit dabei
war, kamen am Ende 11 Runden
zusammen. Das sind immerhin
4.400 Meter.
Als Sponsor bei der Hainichenerin Dorena Vossler trat übrigens der
Lions Club Mittweida auf. So ist sie auf einem der Bilder mit dem der-
zeitigen Vorsitzenden der Mittweidaer Lions, Prof. Dr. Detlev Müller
zu sehen. Respekt vor dieser Leistung.  

Dieter Greysinger

Prof. Dr. Jobst Henker, ein ehemaliger
Hainichener las in seiner Heimatstadt

Prof. Dr. med. habil.
Jobst Henker, ein
anerkannter Medizi-
ner der Kinderheil-
kunde, der viele Jahre
an der Medizinischen
Akademie und am
Universitätsklinikum
Dresden tätig war, las
am 23.06.2022 aus
seiner Autobiografie.
Trotz der tropischen
Temperaturen an

diesem Tag hatten sich Freunde, ehemalige Schulkameraden, Wegge-
fährten und interessierte Zuhörer im Saal des Goldenen Löwen einge-
funden, um den Anekdoten aus seinem Leben zu lauschen. Anlässlich
seines 80. Geburtstages hat er eine Autobiografie verfasst, die
manchen Zuhörer zum Schmunzeln veranlasste. Er zeichnete Statio-
nen seines Lebens nach und ließ die Zuhörer mitten ins Geschehen
treten. Prof. Henker hatte eine sehr erfrischende Vortragsweise und
wusste die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. 
Natürlich schrieb er jedem seine persönliche Widmung in das Buch. 20
Bücher wurden an diesem Abend verkauft. Einige Exemplare sind noch
zum Preis von 20 € im Gästeamt erhältlich. Alle gingen an diesem
Abend vergnügt nach Hause, immer noch von den Episoden aus
seinem bewegten Leben überwältigt.     

Evelyn Geisler, Sachgebietsleiterin Kultur und Sport
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Katholische Gemeinde St. Konrad

Sonntag, den 17. Juli 2022          
10.30 Uhr       Freiluftgottesdienst in Greifendorf 
Dienstag, den 19. Juli 2022
08.30 Uhr       Rosenkranzgebet
09.00 Uhr       Heilige Messe
18.30 Uhr       OKR
Donnerstag, den 21. Juli 2022
17.30 Uhr       Heilige Messe 
Sonntag, den 24. Juli 2022          
08.30 Uhr       Heilige Messe
Dienstag, den 26. Juli 2022         
08.30 Uhr       Rosenkranzgebet
09.00 Uhr       Heilige Messe
Donnerstag, den 28. Juli 2022
17.30 Uhr       Heilige Messe anschließend Jahresrückblick 2021
Sonntag, den 31. Juli 2022          
08.30 Uhr       Heilige Messe

– Jugendabend: Treff Vereinbarung 
– kurzfristige Änderungen und weitere Informationen entnehmen

Sie bitte dem Schaukasten an der Kirche oder auch unter: 
http://www.kath-kirche-hainichen.de

Rückfragen und Auskunft erteilt Herr Hohmann unter der 
Tel.-Nummer: 037207/51128

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde Hainichen, 
Bockendorf, Langenstriegis

Pfarrbüro Hainichen: Heinrich-Heine-Str. 3,  Tel. 2470,  
Fax 655960, Öffnungszeiten: Dienstag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, 
Donnerstag 9-12 Uhr, www.hainichen-trinitatis.de
Friedhof 09661 Hainichen  Oederaner Str. 23, Tel. 2615, 
Fax. 999631, Sprechzeit: Dienstag 16-18 Uhr
Pfarrer Friedrich Scherzer
09661 Hainichen, Gellertplatz 5, Tel. 651272
Pfarrer Sebastian Schirmer, Tel. 2642
09661 Hainichen OT Bockendorf, Hauptstraße 19

Sonntag, 17. Juli (5. So n. Trinitatis)
10 Uhr        Familienkirche in Hainichen 
10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Langenstriegis, Pfr. Schirmer
Sonntag, 24. Juli (6. So n. Trinitatis)
9 Uhr          Gottesdienst in Hainichen, Pfr. Schirmer
Sonntag, 31. Juli (7. So n. Trinitatis)
10.30 Uhr   Gottesdienst in Bockendorf, Pfr. Schirmer
Sonntag, 7. August (8. So n. Trinitatis)
10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Hainichen, Pfr. Scherzer
9 Uhr          Gottesdienst in Langenstriegis, Pfr. Scherzer
Sonntag, 14. August (9. So n. Trinitatis)
10.30 Uhr   Gottesdienst zur Eröffnung des Jugendfestivals „Bietz“ 
                  in Pappendorf, Pfr. Scherzer
Samstag, 20. August
10.30 Uhr   Gottesdienst zum Abschluss des Jugendfestivals „Bietz“ 
                  in Pappendorf
Sonntag, 21. August (10. So n. Trinitatis)
9 Uhr          Gottesdienst mit Abendmahl in Hainichen, Pfr. Scherzer
10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Bockendorf, Pfr. Scherzer

KIRCHENNACHRICHTEN
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Danksagung

Wir danken allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen von Herrn

Manfred Mustermann
Unser besonderer Dank
gilt dem Trauerredner für die tröstenden Worte,
dem Bestattungshaus sowie allen, die uns
auf dem letzten Weg begleitet haben.

In Dankbarkeit
seine Familie

Musterhausen, Oktober 2017

Beistand braucht, wer einen 
geliebten Menschen verloren hat ...

Danken Sie Ihrer Familie, Ihren Nachbarn, Bekannten und 

Arbeitskollegen für die erfahrene Anteilnahme beim Abschied

von einem geliebten Menschen mit einer persönlichen Dank-

anzeige in Ihrem örtlichen Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeigenmuster erhalten Sie gern digital; oder senden Sie uns einfach

Ihre Textvorstellungen und Gestaltungswünsche per Email – Sie 

erhalten dann einen Korrekturabzug zur Ansicht vor Drucklegung.

Anzeigentelefon: 037208 876-21  
privatanzeigen@riedel-verlag.de
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ANDERE EINRICHTUNGEN

Die aktuelle landkreisweite 
DANKE-Aktion und Öffentlichkeits-
kampagne ist am Kindertag, 

1. Juni, gestartet. Zu diesem Anlass fanden vielfältige Veranstaltungen
in Mittelsachsen statt. 
Zum Beispiel hat das Familienzentrum „Kibu“ des Kinderschutzbundes
Freiberg unter dem Motto „Buntes Treiben zum Weltkindertag“ im Park
Friedeburg in Freiberg sein 20-jähiges Bestehen in Form eines großen
Familienfestes gefeiert. Es wurde unter anderem von Landrat Matthias
Damm und Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger eröffnet. 
Das Familienzentrum nutzte das Fest, um nicht nur den Kooperations-
partnern ein großes DANKE auszusprechen, sondern vor allem auch den
Familien und Kindern, die die Angebote der Einrichtung seit Jahrzehnten
nutzen. „Eltern, Großeltern und Kinder haben am 1. Juni zusammen
gespielt, miteinander gelacht und sich gegenseitig ermutigt“, sagt Anne
Kriegel, Leiterin des Familienzentrums. Besonderes Highlight an dem Tag
war der Blaue Elefant, das Maskottchen des Familienzentrums und
Kinderschutzbundes, der an alle Familien DANKE-Postkarten mit Kulis
und Seifenblasen für die Kinder verteilte. 
Das Kinder-, Jugend- und Familiennetzwerk Mittweida hatte zum Fest ins
Freizeitzentrum Mittweida eingeladen. Neben Kinderschminken, einer
Hüpfburg, einem mobilen Kinderproberaum und einer Riesenseifenbla-
sen- Mitmach-Aktion konnten sich zahlreiche Vereine den Mittweidaer
Familien präsentieren. So hatten die Besucher beispielsweise die Möglich-
keit, ihre sportlichen Fähigkeiten beim TSV Fortschritt zu erproben.
In Döbeln gestalteten mehrere Partner im Bürgergarten ein Kinder- und
Familienfest. Neben anderen regionalen Vertretern, wie dem Techni-
schen Hilfswerk und der Feuerwehr, war die AWO Familienbildung mit
Kinderschminken, einem Bewegungsparcours und einer Glücksrad-
Tombola dabei. Die Kinder erfreuten sich an Hüpfburgen, Kinderbas-
teln, Bierkästenklettern, Bauen mit XXL Bausteine. Besonderes High-
light war das Luftballonsteigen im Rahmen der Danke-Aktion: Es
flogen über 100 bunte Danke-Ballons gleichzeitig gen Himmel. „Es
ging ein großes Staunen und viel Freude durch die Menschenmenge“,
sagt Mandy Gausche von der AWO Familienbildung.
„Wir möchten Interessierte gern noch ermutigen, die DANKE-Aktion
aufzugreifen und im Aktionszeitraum bis 30. September 2022 durch
eigene Initiativen, Veranstaltungen oder Feste für Familien, Kinder
oder Mitarbeiter zu untersetzen“, so Katrin Ballschuh vom Netzwerk
präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen. Entsprechende Druckma-
terialien werden auf Nachfrage in Form von Postkarten (selbstkle-
bend), Plakaten und bedruckten Luftballons kostenfrei unter Telefon
03731 799-6217 oder per E-Mail netzwerk@landkreis-
mittelsachsen.de zur Verfügung gestellt.
Gefördert durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

ANZEIGEN

A
n
z
e
ig

e
(n

)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 450
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [143 143]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


